20 Jahre Streit um die Sozialraumorientierung in der Kinder- und
Jugendhilfe

Knut Hinrichs

1 Einfiihrung

Die Positionen zum Thema Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe scheinen
nach vielen Fachaufsitzen' und -biichern?, nach Empfehlungen und Stellungnahmen?, nach di-
versen Gerichtsentscheidungen* und Rechtsgutachten, Gesetzesentwiirfen und -begriindun-
gen® und nach vielen Tausend Stunden Fachvortrigen und Fortbildungen ziemlich festgefahren
zu sein. Aus diesem langjéhrigen Diskurs ganz aktuell zu nennen sind sicher die Entscheidung
des Verwaltungsgerichts Hamburg, das die Pauschalfinanzierung der ,,Sozialraumlichen Hilfen
und Angebote (SHA)“ aus Hamburg, soweit sie den Hilfen zur Erziehung der §§27{f.
SGB VIII zuzuordnen sind, fiir rechtswidrig erklirt hat’; sowie den Gesetzentwurf aus dem
Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) der letzten Legislaturperiode, welcher mit groen Am-
bitionen der Sozialraumorientierung eine gesetzliche Grundlage geben wollte und dann ziem-
lich kleinlaut fallen gelassen wurde.

Dieser Beitrag will — auch im Hinblick auf das im Koalitionsvertrag angekiindigte Reform-
vorhaben des SGB VIII® — die widerstreitenden Positionen noch einmal kritisch rekapitulieren.
Ausgehend von einer Darstellung der Ausgangslage des Leistungs- und Leistungserbringungs-
rechts des SGB VIII soll gezeigt werden, wie eine mangelhafte Umsetzung dieser rechtlichen

1 Kritischer Uberblick von Kessl, F./Reutlinger, C., Stichwort Sozialraumorientierung in: Handbuch Soziale
Arbeit, Otto, H.-U./Thiersch, H./Treptow, R./Ziegler, H. (Hrsg.), Miinchen 2018; Hammer, W., Neue Praxis
oder Paradigmenwechsel? — Zur Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und des
Kinderschutzes, np 2011, 467-475 einerseits und andererseits: Weber, J., Umsteuerung der Jugendhilfe in
Hamburg: ein bundesweites Modell?, np 2012, 190-213.

2 Beispielhaft fiir den Streit: Noack, M., Kompendium Sozialraumorientierung, Weinheim 2015 einerseits

und andererseits: Seithe, M./Heintz, M., Ambulante Hilfe zur Erziehung und Sozialraumorientierung, Opla-

den 2014.

Zu beziehen etwa tliber die Seite: http://www.igth.de/cms/igth/materialien.

Vgl. die Darstellung unter 3.1.

Auswahl: Miinder, J., Sozialraumorientierung und das Kinder- und Jugendhilferecht, Rechtsgutachten im

Auftrag von IGfH und SOS-Kinderdorf, in: Sozialraumorientierung auf dem Priifstand, Hrsg. vom SPI und

SOS-Kinderdorf e.V., Miinchen 2001; Hinrichs, K., Sind die ,,Neuen Hilfen/Sozialraumlichen Hilfen und

Angebote" der Freien und Hansestadt Hamburg mit den Leitideen des SGB VIII vereinbar?, Rechtsgutach-

ten initiiert durch MIKO Kinder- und Jugendhilfe, Sonderheft Standpunkt Sozial 2012, 5-68; Meysen, T./

Beckmann, J./Reifs, D./Schindler, G., Recht der Finanzierung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe,

Rechtlicher Rahmen und Perspektiven im SGB VIII, Baden-Baden 2014.

6 Vgl. Wabnitz, R.-J., Von der ,GroBten KJHG-Reform zum x-ten Anderungsgesetz zum SGB VIII‘ — Oder:
zum ,Zweiten Bundeskinderschutzgesetz‘, ZKJ 2017, 175 m. ausfiihrlichen, weiteren Nachweisen.

7 VG Hamburg Urteil vom 10.12.2015, Az. 13 K 1532.12 m. Anm. Hinrichs, NDV-RD 2016, 42.

8 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 19. Legislaturperiode, S. 21: Das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz soll ,,auf Basis des in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Kinder- und Jugendstarkungs-
gesetzes™ weiterentwickelt werden. ,,Ausgehend von den unterschiedlichen Bedarfen der Kinder und Ju-
gendlichen und ihrer Eltern sollen die praventiven sozialraumlichen Angebote gestirkt werden.*
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Vorgaben in der Praxis der Jugenddmter zum Ankniipfungspunkt der Fundamentalkritik durch
die Sozialraumorientierung wurde, welches deren Argumente sind und welcher Logik sie fol-
gen. Dagegen wird gezeigt, welche Griinde tatséchlich fiir die Misere in den Jugenddmtern ver-
antwortlich zeichnen. In einem weiteren Teil werden die wesentlichen Aussagen der Rechtspre-
chung zu den bislang durchgefiihrten Versuchen, Sozialraumorientierung als Ersatz fiir die Hil-
fen zur Erziehung (HzE) der §§ 27 ff. SGB VIII wiedergegeben und deren Rezeption in der
rechtswissenschaftlichen Literatur erlautert. SchlieBlich werden zwei empirische Studien aus
Hamburg und Bremen vorgestellt, die sich mit den dort etablierten sozialrdumlichen Reform-
modellen beschéftigen. Am Ende des Beitrages werden Vorschldge entwickelt, wie die HzE po-
sitiv weiterentwickelt werden konnten.

2 Jugendhilferechtliche Vorgaben, Rechtspraxis und die Rezepte der Sozial-
raumreformer

2.1 Rechtliche Vorgaben des SGB VIII zu Leistungsgewihrung und -erbringung bei Hilfe
zur Erziehung und offenen Angeboten

2.1.1 Lebensweltorientierung und Steuerung durch Recht

Sozialraumorientierung (SRO) ist kein rechtlich inspiriertes Steuerungsmodell, sondern eines,
das eine bestimmte Fachlichkeit propagiert und damit Kosten einzusparen verspricht. Es wen-
det sich der Sache nach gegen das (noch) geltende Steuerungsmodell des SGB VIII, das 1989
unter dem Stichwort ,Lebensweltorientierung* entwickelt wurde. Kinder- und Jugendhilfe soll-
te praventiv titig werden, regional und plural verfiigbar sein, um auf diese Weise ein Angebot
fiir die Alltagsbewiltigung der Betroffenen darzustellen, statt ihnen normative Vorhaltungen zu
machen. Das Konzept der Lebensweltorientierung postulierte damals explizit ein stabiles sozi-
alrechtliches Fundament, um Rechtssicherheit und Wahlmoglichkeiten fiir die Adressaten zu
gewihrleisten und so ihre Subjektstellung zu fordern®.

Die wesentliche Funktionsweise dieses Steuerungsmodells besteht darin, staatliche und pri-
vate Fiirsorgetitigkeit der Kinder- und Jugendhilfe in einzelne Rechtsanspriiche aufzuldsen, die
den Beteiligten gegeneinander zugebilligt werden und diese durch partizipative Verfahren ab-
zusichern. Soziale Dienstleistungen, die unter Geltung des alten Fiirsorgerechts des JWG einer
rechtlichen Kontrolle weitgehend entzogen waren, wurden nun rechtlichen Bindungen unter-
worfen, sodass die nun ,Leistungsberechtigte’ genannten ,Hilfeempfinger® diese Leistungen
ggf. durch verwaltungsgerichtlichen Zwang einfordern konnten. Diese Reform erfiillte in der
ersten Dekade der Geltung des SGB VIII die Fachoffentlichkeit durchaus mit einem gewissen
Stolz liber das ,moderne Leistungsgesetz® mit seinen Rechtsanspriichen und seinen partizipati-
ven Prinzipien und Verfahren.

Angesichts der groflen Diskrepanz zwischen dem Steuerungsmodell des SGB VIII und dem
der SRO — erinnert sei an die vielen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, in denen die

9 ,,Wenn lebensweltorientierte Jugendhilfe darauf hinzielt, dass Menschen sich als Subjekte ihres eigenen Le-
bens erfahren, ist Partizipation eines ihrer konstitutiven Elemente. (...) Partizipation ist zundchst eine Frage
der Rechtsposition.“ Thiersch, H. u.a., Achter Jugendbericht der Bundesregierung 1990, BT-Drucks.
11/6576, S. 85.
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SRO als nicht gesetzeskonform verworfen wurde!? — erscheint es hilfreich, sich die sozialrecht-
lichen Vorgaben des SGB VIII noch einmal zu vergegenwirtigen.

2.1.2 Leistungsrecht

Die Personensorgeberechtigten von Kindern und Jugendlichen (in der Regel die Eltern,
§§ 1626 ff. BGB) haben bei Vorliegen eines erzieherischen Bedarfs einen Rechtsanspruch auf
Hilfe zur Erziehung (HzE), § 27 Abs. 1 SGB VIII, den sie im Zweifel auch einklagen kdnnen.
Es handelt sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der bezogen auf den jeweiligen
Einzelfall, § 27 Abs.2 S.1 SGB VIII, und das zu Grunde liegenden normative Geflige durch
das zustdndige Jugendamt auszulegen ist. Dabei ist klar, dass ein solcher Bedarf nicht erst dann
vorliegt, wenn das Familiengericht wie bei einer Kindeswohlgefihrdung, § 1666 BGB, in die
Elternverantwortung eingreifen darf; dies wére ein Versto3 gegen den VerhéltnismaBigkeits-
grundsatz. Umgekehrt fiihrt nicht jede erzieherische Mangellage zu einem Hilfeanspruch. Im
Allgemeinen wird zur weiteren Beschreibung der Bedarfslage auf eine konkrete Gefdhrdung
fiir Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfahigkeit des Kindes oder des Jugendlichen ge-
méB § 1 SGB VIII abgestellt'!. Einen Antrag auf Hilfe verlangt das Gesetz nicht ausdriicklich,
die Rechtsprechung lisst eine eindeutige Willensbekundung der Anspruchsberechtigten!? genii-
gen. Auf der Rechtsfolgeseite besteht ein Rechtsanspruch auf die ,, geeignete und notwendige
Hilfe, ebenfalls ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Leistungskatalog der §§28-35
SGB VIII exemplarisch umschrieben wird. Hier finden sich ambulante, teilstationdre und sta-
tiondre Hilfen, die mit allem ergédnzt, modifiziert und kombiniert werden koénnen, was im Ein-
zelfall aus padagogischer, psychologischer und sogar alltagspraktischer Sicht erforderlich ist,
um den erzicherischen Bedarf zu befriedigen. Freilich muss es sich immer um psychosoziale
Dienstleistungen handeln, rein materielle Hilfen etwa sind nicht vorgesehen. Das Gesetz will
also eine im Grundsatz mafigeschneiderte soziale Dienstleistung ermdglichen. Dabei soll ,,das
néhere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen bei der Leistungserbringung mit ein-
bezogen werden — auch dies ein Gebot des bereits erwidhnten Konzeptes der Lebensweltorien-
tierung. Nach § 36 SGB VIII ist sodann ein Hilfeplanverfahren durchzufiihren, bei dem die Be-
troffenen unter anderem durch die Respektierung ihres Wunsch- und Wahlrechts (§5
SGB VIII) in den Hilfeprozess eingebunden werden sollen.

Dariiber hinaus sollen offene Angebote nach den §§ 11, 13 und 16 SGB VIII ohne Bedarfs-
prifung und formale Hiirden den Betroffenen zur Verfiigung gestellt werden, den sie allerdings
mangels subjektiv-6ffentlichen Rechts nur im Ausnahmefall'? einklagen kénnen. Hierhin geho-
ren alle Angebote der Jugend- und Schulsozialarbeit, der offenen Kinder- und Jugendarbeit so-
wie der offenen Beratungsangebote. All dies kann selbstverstandlich mit einer HZE verkniipft
werden, wenn es im Einzelfall pddagogisch sinnvoll erscheint.

10 Vgl. die Ubersicht in Anm. 67.

11 Miinder, J. u.a., Frankfurter Kommentar zum SGB VIII, 7. Aufl., Baden-Baden 2013, (Tammen/Trenczek),
§27 Rn. 6.

12 Wiesner, R., SGB VIIIL, 5. Aufl., Miinchen 2015, (Schmid-Obkirchner), § 27, Rn. 26.

13 Stichworte: Willkiir, Gleichbehandlung, Teilhabe, vgl. Wabnitz, R.-J., Rechtsanspriiche gegeniiber Tragern
der offentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII, Berlin 2005, S.157f.; Miinder u.a.
(Proksch) FK-SGB VIII (Anm. 11), § 16 Rn. 3.
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2.1.3 Leistungserbringungsrecht

Die Erbringung von jugendhilfe- und sozialhilferechtlichen Individualleistungen, auf die ein
Rechtsanspruch besteht — also insbesondere fiir die Leistungen der Hilfe zur Erziehung
(§§ 27 ff. SGB VIII) — erfolgt im Rahmen des jugendhilferechtlichen Dreiecksverhiltnisses
durch Entgeltfinanzierung, §§ 77 ff. SGB VIII. Liegen die Leistungsvoraussetzungen vor und
wurde der Bedarf im Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII) unter Beachtung des Wunsch- und
Wahlrechtes (§ 5 SGB VIII) konkretisiert, hat der Hilfesuchende Anspruch auf Ubernahme der
in der Einrichtung bzw. bei dem Dienst entstehenden Kosten, sofern diese Kosten nicht unver-
hiltnismaBig hoher sind als diejenigen vergleichbarer Einrichtungen. Zwischen Hilfesuchen-
dem und Einrichtung besteht ein privatrechtlicher Dienstvertrag mit Leistung und Gegenleis-
tung (§ 611 ff. BGB): Der Vertrag verpflichtet die Einrichtung zur Erbringung der versproche-
nen sozialen Dienstleistung und den Hilfesuchenden zur Zahlung der Leistung. Das Dreieck
schlieft sich, indem diese Kosten vom Jugendamt {ibernommen und im Regelfall direkt an die
Einrichtung gezahlt werden und zwar zu Entgelten, die zuvor zwischen 6ffentlichen und freien
im Wege von Pflegesatzvereinbarungen ausgehandelt wurden. Ausnahmsweise diirfen niedrig-
schwellige HZE (ausdriicklich genannt wird die Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII) nach
§36a Abs.2 SGB VIII durch die vorweggenommene Ubernahme von Kosten fiir Fallkontin-
gente finanziert werden. Trotz des im Entgeltrecht geltenden externen Vergleichs fiihrt der sub-
sididr geltende interne Vergleich zuriick zu den tatsdchlichen Selbstkosten der Einrichtung!4,
die plausibel nachgewiesen werden miissen. Eine Angebotssteuerung findet auf der Ebene der
Entgeltvereinbarungen nicht statt'>, sondern nur iiber eine Bewilligung im Einzelfall, die aus-
schlieBlich fachlichen, nicht aber fiskalischen Motiven zu folgen hat.

Offene Angebote werden demgegeniiber im Wege der Forderfinanzierung (§ 74 SGB VIII)
durch Subventionsverwaltungsakte oder durch offentlich-rechtliche Vertrdge organisiert. Hier
findet durchaus eine Angebotssteuerung statt, weil der 6ffentliche Triager ein weites Planungs-
ermessen hinsichtlich der sozialen Infrastruktur hat. Er darf also die Foérderung einzelner Leis-
tungserbringer unter den Voraussetzungen des § 74 SGB VIII — wozu ausdriicklich auch fiskali-
sche Motive gehdren — gewéhren oder verweigern, hat also ein Auswahlrecht unter den Leis-
tungserbringern und dariiber eine erhebliche Gestaltungsmacht iiber die am Ende zu erbringen-
de Art und den Umfang der Leistung.

2.2 Die mangelhafte Rechtspraxis als Bezugspunkt fiir die Sozialraumreformer

2.2.1 Der Paukenschlag der Sozialraumorientierung

Die Idee der Sozialraumorientierung ist vor 20 Jahren, ndmlich mit der Verdffentlichung eines
KGSt-Berichts 199816 und mehrerer Verdffentlichungen unter anderem von Wolfgang Hintel”,

14 Vgl. Hinrichs, K./Gerlach, F., Leistungserbringungsrecht, S. 186 m.w.N., in: Grunwald, K./Langer, A.
(Hrsg.), Handbuch Sozialwirtschaft, Baden-Baden 2018.

15 Ebd. S. 184 m.w.N.

16 Kommunale Gemeinschafisstelle fiir Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Bericht Nr. 12/1998 — Kontrakt-
management zwischen offentlichen und freien Trigern in der Jugendhilfe, K&ln 1998.

17 Hinte, W, Fallarbeit und Lebensweltgestaltung — Sozialraumbudgets statt Fallfinanzierung, in: ISA
(Hrsg.), Soziale Indikatoren und Sozialraumbudgets in der Kinder- und Jugendhilfe, Miinster 1999,
S. 82-94; Hinte, W./Litges, G./Springer, W., Soziale Dienste: Vom Fall zum Feld, Baden-Baden 1999.
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in der Kinder- und Jugendhilfe geradezu eingeschlagen. Neu war daran, dass ein fachlicher
Ansatz, ndmlich die Gemeinwesenarbeit der 70er Jahre mit einem neuen Finanzierungs- und
Steuerungskonzept, ndmlich einer Budgetierung sozialer Leistungen verkniipft wurde. Dabei
haben sich die Verfechter der SRO von dem Argument, dass ihr Steuerungsmodell gesetzlich
nicht vorgesehen ist, nicht sonderlich beeindrucken lassen; vielmehr nahmen sie von vornhe-
rein nicht Maf} an der Rechtslage, sondern an der Rechtspraxis. Erst seit dem sog. Papier der
A-Staatssekretire vom 13.5.2011'8 wuchs bei ihnen — zdhneknirschend — die Einsicht, dass
wohl doch eine Gesetzesédnderung erforderlich wire. Diese Einsicht fiihrte letztlich zum Pro-
zess einer , Weiterentwicklung der HzE ‘ mit einem Gesetzentwurf 2016, der konsequenterwei-
se den Rechtsanspruch auf HzE zu Gunsten einer Ermessenssteuerung durch die Jugendamter
ersetzen wollte?), Nachdem die Fachverbinde dagegen Sturm liefen, wurde das Vorhaben
einstweilen fallen gelassen und fiel dem Prinzip der Diskontinuitdt zum Opfer.

Jedenfalls herrscht nun etwa 20 Jahre Streit iiber dieses Konzept und ein Ende ist nicht abzu-
sehen. Dass diese Idee iiberhaupt so erfolgreich werden konnte und viele Kommunen in
Deutschland trotz entgegenstehender Rechtslage danach verfahren, liegt nicht zuletzt daran,
dass die gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII fiir die Praxis der Leistungsgewdhrung nur mit
vielen Méngeln umgesetzt wurden. Nur vor dem Hintergrund real existierender Probleme in
den HzE konnte sich die SRO als die universelle Problemlésung empfehlen.

Welche Probleme sind dies? — Die rechtlichen Vorgaben, die einerseits durch das SGB VIII/
KJHG 1989 auf die Praxis zukamen und die andererseits von der Rechtsprechung erst ent-
wickelt wurden, haben die Jugenddamter gefordert und vielfach auch iiberfordert. Das Ausein-
anderklaffen von normativen Anspriichen und Rechtswirklichkeit erscheint in der Jugendhilfe
extrem hoch?!. Ein paar Beispiele?? mdgen dies schlaglichtartig belegen.

2.2.2 Probleme des Leistungsrechts

So wird vielfach der Begriff des erzieherischen Bedarfs mit jenem der Kindeswohlgefihrdung
nach § 1666 BGB gleichgesetzt, sodass eine Leistungspflicht erst bei deutlich erhohter Gefah-
renlage angenommen wird, ein eklatanter Versto3 gegen den Grundsatz der Verhaltnismafig-
keit (vgl. § 1666 a BGB)?3. Im Rahmen von Hilfen zur Erzichung werden den Betroffenen nach

18 Koordinierungssitzung der A-Staatssekretdre am 13.5.2011 in Berlin ,,Wiedergewinnung kommunalpoliti-
scher Haushaltsfihigkeit zur Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen — Anderung des Kinder- und Ju-
gendhilferechts (SGB VIII)“.

19 Vgl. Wabnitz (Anm. 13), 175 m.w.N.

20 Vgl. hierzu: Gerlach, F/Hinrichs, K., Eine erste Analyse des Entwurfs eines Reformgesetzes zum
SGB VIII, Stand: 22.4.2016 (mit einem Nachtrag zum Stand vom 7.6.2016), oder: Wie man mit schonen
Worten den Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung zurecht stutzt, ZKJ 2016, 284.

21 DESTATIS ermittelt leider keine Zahlen zur Erfolgsquote jugendhilferechtlicher Verfahren bei den Ver-
waltungsgerichten. Die ,praktisch gefiihlte’ Erfolgsquote liegt jedenfalls deutlich iiber dem Schnitt. Zu
den Schwierigkeiten, rechtmafBiges Verwaltungshandeln durch Verwaltungsrechtsschutz herzustellen, vgl.
Wiesner, R., Implementierung von ombudschaftlichen Ansdtzen der Jugendhilfe im SGB VIII, Hrsg. durch
den Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V., Berlin 2012.

22 Der Autor ist Leiter eines Theorie-Praxis-Seminars an seiner Hochschule, in dem er Studierende der So-
zialen Arbeit begleitet, die u.a. den ASD als Praktikumsstelle gewdhlt haben. Zum anderen ist er als Pro-
zessvertreter u.a. im Bereich des Jugendhilferechts tétig. Aus diesen Quellen stammen die Beispiele. Wei-
terfihrend Seithe, M., Schwarzbuch Soziale Arbeit, 2. Aufl. 2012, insbesondere die S. 164 ff.

23 Hierzu Wiesner, SGB VIII (Schmid-Obkirchner) (Anm. 12), § 27 Rn. 19.
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wie vor ,,Auflagen® erteilt, obwohl hierfiir jede gesetzliche Grundlage fehlt.2* Es werden von
den Amtern ausfiihrliche schriftliche (Formular-)Antrige verlangt, die z.T. ergiinzt werden
durch formularmiBige Schweigepflichtsentbindungserkldrungen und Belehrungen zu einer
moglichen Heranziehung zu den Kosten, was von den Betroffenen verstindlicherweise als ab-
schreckend empfunden wird — anders die Rechtsprechung, die auch einen konkludent gestellten
Antrag ausreichen ldsst?. Mit dem Hinweis auf die Nachrangigkeit der Jugendhilfe (§ 10
SGB VIII) wird vielfach versucht, Familienmitglieder, andere Sozialleistungstriager oder die
Schulen zu ver- und das jeweilige Jugendamt zu entpflichten2¢. Verbissen gefiihrte Streitigkei-
ten liber die ortliche oder sachliche Zustandigkeit sind bis heute an der Tagesordnung und den
Betroffenen kaum vermittelbar. GroBziigigkeit und Verantwortlichkeit, die z.B. in einer Vor-
leistung ggf. mit anschlieBendem Kostenerstattungsverlangen bestiinde, scheitern immer wie-
der an mangelnden personellen, bzw. finanziellen Ressourcen. Vielfach zeigen sich ASDs nicht
flexibel, sondern geradezu kleinkariert, wenn es um die Gewéhrung neuer, im Gesetz nicht ge-
nannter Hilfeformen geht — anders, als dies in § 27 Abs. 2 SGB VIII durch die Verwendung des
Wortes ,insbesondere’ intendiert ist. Innovative Hilfeformen werden im Bereich der HzE un-
gern etabliert, weil man im Rechtsanspruchsbereich Prazedenzfalle fiirchtet; wenn, dann geht
so etwas eher im Bereich der Forderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII, weil
hier kein fiir die Zukunft bindender Finanzierungszusammenhang besteht?’. Auf der Rechtsfol-
geseite wird vielfach gegen den Gesetzeswortlaut so getan, als erdffne § 27 SGB VIII ein Er-
messen zu Gunsten des Jugendamtes?®; unter der Hand wird mit de jure nicht existierenden Fi-
nanzierungsvorbehalten fiir vermeintlich giinstigere Hilfen argumentiert, die sich dann freilich
in schriftlichen Begriindungen nicht wiederfinden lassen. Auseinandersetzungen bei den Ver-
waltungsgerichten gleichen Spiegelfechtereien sozialpddagogischer Fachlichkeit, weil die tat-
séchlich leitenden fiskalischen Vorgaben der Jugenddmter evident rechtswidrig sind und daher
vor den Gerichten nicht vertreten werden. Das Wunsch- und Wahlrecht des § 5 SGB VIII wird
als storend empfunden, sodass Berechtigte darauf nicht, oder fehlerhaft hingewiesen werden.

2.2.3 Probleme des Leistungserbringungsrechts

Ankniipfend an das soeben angesprochene Wunsch- und Wahlrecht: es werden Listen mit
,empfohlenen® Leistungserbringern gepflegt und verbreitet, obwohl einer allgemeinen Tréager-
auswahl im SGB VIII jede Rechtsgrundlage fehlt. Mit allerlei zweifelhaften Argumenten wer-
den Leistungserbringer zu Pflegesdtzen gedridngt, mit denen die Selbstkosten kaum gedeckt
werden, natiirlich stets von der Polemik begleitet, die Freien Trager wiirden sich auf Kosten der
Allgemeinheit nur ,die Taschen fiillen® wollen — nicht selten ist eine Untergrenze erst dann er-

24 Hierzu Radewagen, C./Lehmann, K.-H./Stiicker, U., Zur Verwendung des Begriffs ,Auflage® durch Ju-
gendhilfetrdger im Rahmen eines Schutzplans bei Kindeswohlgeféhrdung, JAmt 2018, 10.

25 BVerwG, Beschl. vom 22.5.2008, JAmt 2008, 600.

26 Vgl. etwa die in der Vergangenheit bei Jugenddmtern verbreitete Argumentation, Grof3eltern seien nach-
rangig unterhaltsverpflichtet, weshalb ihnen als Pflegepersonen kein Pflegegeld zustehe; diese Praxis
konnte erst durch eine ausdriickliche Regelung des Gesetzgebers in § 27 Abs. 2a SGB VIII unterbunden
werden.

27 Vgl. etwa die Diskussion zur Einfiihrung der ,Frithen Hilfen‘, wo die 6ffentlichen Trager hochst konstruk-
tiv waren, sofern es nicht um die Einfitlhrung neuer Rechtsanspriiche ging.

28 Hierzu Hinrichs, K., Jugendhilfe und verwaltungsgerichtliche Kontrolldichte — ein Uberblick, JAmt 2006,
377. Vgl. hierzu auch Wiesner, SGB VIII (Schmid-Obkirchner) (Anm. 12), § 27 Rn. 64.

216.73.216.35, am 18.01.2026, 20:37:19. © Inhatt.
untersagt, Nutzung des Inhaits Im fiir oder In KI-Sy:



https://doi.org/10.5771/0034-1312-2018-2-176

182 Knut Hinrichs

reicht, wenn — im stationédren Bereich — die Landesjugenddmter auf die Einhaltung von Perso-
nalschliisseln zur Wahrung des Kindeswohls besteht (§ 45 SGB VIII). Die Finanzmacht der 6f-
fentlichen Trager wird in Entgeltvereinbarungen zur Angebotssteuerung missbraucht, obwohl
dies gerade nicht der Steuerungsidee des SGB VIII entspricht?®. Die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit und Familienforderung wird — trotz objektiver Rechtsverpflichtungen in den §§ 11,
13, 16 SGB VIII*® — offensiv als ,freiwillige Leistung‘ behandelt, also finanziell notorisch
knapp gehalten.

Trotz des engagierten Bemiihens vieler Sozialarbeiter Innen vor Ort in den ASDs, ist die Ju-
gendhilfepraxis also seit geraumer Zeit, anders als ihre normativen Grundlagen, in keinem gu-
ten Zustand. Und fiir all diese Probleme und Dysfunktionalititen versprach die Sozialraumori-
entierung Abhilfe.

2.3 Die Kritik der Sozialraumreformer an dieser Rechtspraxis, ihre Rezepte und ihre Logik

Gemeinsamer Nenner der Konzepte, die den zumindest teilweisen Ersatz ambulanter HzE
durch die SRO fordern und daher zu den verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen ge-
fiihrt haben, ist also eine vehemente Kritik der Jugendhilfepraxis, fiir die die rechtliche Steue-
rungslogik des SGB VIII und die dahinterliegende Entgeltfinanzierung verantwortlich gemacht
wird.

2.3.1 HZzE zu biirokratisch und hochschwellig

Bedarfsfeststellung, Hilfeplanverfahren, Wunsch- und Wahlrecht, Wahrung von Beteiligungs-
rechten, Herstellung von Pluralitit — all diese Stichworte aus dem 8. Kinder- und Jugendbe-
richt®! erscheinen den Sozialraumreformern wie leere Hiillen, wie ,formaljuristisches Zeugs®,
mit dem sich die Verwaltung letztlich mit sich selbst beschéftigt, statt mit den Problemen der
Klienten. Und daran ist ja so viel richtig, dass fiir die Jugendhilfepraxis diese Begriffe tatséch-
lich nicht selten diese Bedeutung haben — sieche die Darstellung der Praxisprobleme oben. Die
ganzen fein austarierten Verfahren des SGB VIII, mit denen Lebensweltorientierung und Be-
darfsgerechtigkeit rechtlich verbiirgt werden sollen, verkommen zu lauter formellen Behinde-
rungen der Sozialen Arbeit, wenn die Ressourcen fehlen, um mit ihnen Jugendhilfe praktisch
zu organisieren. Eine Bedarfsfeststellung bedeutet flir die Jugendhilfepraxis keine niichterne
Bestandsaufnahme der familialen Situation, wenn fiskalische Vorgaben dazu fiihren, dieselbe
als Hiirde vor den Adressaten aufzubauen. Das Hilfeplanverfahren wird dann als Behinderung
Sozialer Arbeit wahrgenommen, wenn keine Zeit und keine Ressourcen und deshalb zuweilen
auch zu wenig Kompetenzen vorhanden sind, um es als Mittel der Akzeptanzférderung auszu-
gestalten. Und, aus der Perspektive der SRO ausgedriickt: Warum sollte man ein Wunsch- und
Wahlrecht verteidigen, wenn es in der Praxis sowieso leerlduft?3?

29 H.M., vgl. nur Deutscher Verein, Gutachten vom 21.7.2005, NDV 2005, 494 ff. m.w.N.

30 Wabnitz (Anm. 13), S. 144, 156.

31 Achter Jugendbericht der Bundesregierung 1990, BT-Drucks. 11/6576.

32 Z.B. Hinte, W., Geschichte, Quellen und Prinzipien des Fachkonzeptes ,Sozialraumorientierung®, in: Bud-
de, W./Friichtel, F./Hinte, W. (Hrsg.), Sozialraumorientierung — Wege zu einer verdnderten Praxis, Wiesba-
den 2006, S. 15.
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2.3.2 HzE zu teuer

Nahezu alle praktizierten oder gerichtlich umstrittenen Konzepte nehmen die Ausgabenent-
wicklung insbesondere im Bereich HzE in den Blick??, z.T. sollen stationére Hilfen im Verhilt-
nis zu billigeren ambulanten Hilfen ersetzt werden34, z.T. sollen ambulante Hilfen durch nied-
rigschwellige oder Gruppenangebote ersetzt werden®. Auch in der Begriindung zum Gesetz-
entwurf wird HzE als zu teure Hilfeform gegeif3elt, indem ihr in der jetzigen Form die ,,Zu-
kunftsfihigkeit* abgesprochen wird?9, als eine iiberfliissig intensive auf die Personlichkeitsent-
wicklung und -sicherung bezogene Dienstleistung, die letztlich iiber das Ziel hinausschieBe.?’

Obwohl es mehr als offensichtlich ist, dass die Kommunalpolitik die SRO deshalb ins Herz
geschlossen hat, weil sie mit diesem Konzept ihre haushaltspolitischen Ziele (oder aus ihrer
Perspektive: ihre Drangsale) besser durchsetzen kann, verwahren sich die Sozialraumreformer
immer wieder gegen den Vorwurf, einer reinen Sparpolitik das Wort zu reden8. Entsprechende
Argumente insbesondere aus dem Kreis derer, die eine Aushohlung von Rechtsanspriichen und
eine Absenkung des Leistungsniveaus befiirchten, werden als unqualifiziert zuriickgewiesen,
weil sie angeblich ,,relevante Wissensbestinde iiber die Konzeptbestandteile, die kritisiert wer-
den, auBer Acht“ 3 lassen. Die Befiirchtung sei etwa deshalb haltlos, weil zusitzlich zur steu-
ernden Wirkung eines Budgets fallunabhéngige Controlling-Verfahren einzurichten seien, um
die Qualitiit der fachlichen Arbeit sicherzustellen?. Dies ist aus zweierlei Griinden merkwiir-
dig.

Zum einen nidmlich wirbt das Fachkonzept SRO seit Anbeginn damit, Kosten einzusparen —
deshalb ist es fiir die Kommunen ja so interessant. Diese ,.kluge Verbindung von Okonomie
und Padagogik* unterstellt nimlich die Unausweichlichkeit 6ffentlicher Sparzwinge (,,Gespart
wird auf jeden Fall und das brutal und hiufig vollig geistlos* 4! ,,...unumgiingliche Konsolidie-
rungen...“4?), um auf dieser affirmativen Grundlage Vorschlige dafiir zu entwickeln, dffentli-
che Gelder ,.effektiv und effizient™ einzusetzen. Mit einem ,,Fachkonzept™ und einem ,,unter-
stiitzenden Finanzierungsinstrument (Sozialraumbudget)“, das Leistungen ,,passgenau‘, ,auf
hoherem Niveau®, ,,an den Interessen der Betroffenen orientiert” ermoglicht und ,,gleichzeitig
die Ausgaben fiir Hilfen zur Erziehung nicht in dem AusmaB steigen**? ldsst wie bisher.

Zum anderen, und das ist schon bemerkenswert forsch, grenzen sich die Sozialraumreformer
gegen die Praxis ihres eigenen Fachkonzeptes ab und erkliren diese programmatisch zu einer
Verzerrung ihrer schonen Ideen**, denen sie mittels Controlling-Verfahren Einhalt gebieten
wollen. Das ist dann schon sehr an der Realitidt vorbei gedacht. In der geht es darum, mit der

33 So zuletzt in Hamburg: ,,Die sozialrdumlichen Angebote sollen die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung
und die Ausgaben fiir Hilfen zur Erziehung begrenzen®, in: BASFI, Globalrichtlinie GR J 1/12, S. 3 oben.

34 So etwa das Papier ,,Konzeptionelle Ziele der im LK Osnabriick umzusetzenden Sozialraumorientierung*
2008, S. 6.

35 So etwa in Hamburg, BASFI (Anm. 33), S. 4.

36 Begriindung zur Arbeitsfassung eines SGB VIII-Reformgesetzes vom 22.4.2016, S. 2 und 7.

37 Z.B. Kurz-Adam, M., Die Weiterentwicklung der Erziehungshilfen, ZKJ 2014, 231-234.

38 Etwa Noack (Anm. 2), S. 182 ff, oder Hinte, Sozialraumorientierung auf hoher See, ForE 3/2010, S. 185.

39 Noack (Anm. 2), S. 183.

40 Noack (Anm. 2), S. 183.

41 Hinte (Anm. 32), S. 15.

42 Noack (Anm. 2), Fn. 83, S. 183.

43 Alle Zitate aus: Hinte (Anm. 38).

44 So etwa in Fehren, O./Hinte, W., Sozialraumorientierung — Fachkonzept oder Sparprogramm? erschienen
in der Reihe Soziale Arbeit kontrovers, Berlin/Briihl 2013, S. 43 ff.
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von den Sozialraumreformern favorisierten Finanzierungsform eines Budgets Front gegen das
Entgeltfinanzierungssystem im jugendhilferechtlichen Dreieck zu machen — Controlling- und
Qualitatssicherungsverfahren sind stets die Begleiter von Konsolidierungsverfahren in der So-
zialverwaltung — und nicht deren Verhinderung®.

2.3.3 HzE ist nicht bedarfsgerecht

Wiederum an der schlechten Praxis der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der HZE wird kriti-
siert, sie sei nicht bedarfsgerecht, presse alles in Schubladen und entscheide so {iber die Kopfe
der Adressaten hinweg. Es wird auf das Faktum dieser mangelhaften Praxis hingewiesen und
mit dem Hinweis steht fiir die Sozialraumreformer auch schon fest, woran diese Missstiande lie-
gen: Die im Gesetz genannten Regelbeispiele der §§ 28-35 SGB VIII fiihrten angeblich zu
einer ,,funktionalen Spezialisierung®, die eine ,,schubladenmiBigen Institutionalisierung“4¢ der
HzE zur Folge hétten. Ein Argument fiir diese These sucht der Leser vergeblich; angekniipft
wird vielmehr an das landliufig verbreitete Vorurteil, Rechtsanwendung bestiinde in einer rein
formalistischen Zuordnung von Tatbestandsmerkmalen und einer daraus abgeleiteten Rechts-
folge. Die Sozialraumreformer verstehen offenbar von unbestimmten Rechtsbegriffen und den
sie erlduternden Regelbeispielen genauso wenig, wie viele Fachkréfte in den ASDs, die unter
Verweis auf eine angeblich bestehende Rechtslage immer nur das verfiigen, ,,was es gibt“, wo-
fiir man also einen unmittelbar passenden Paragrafen oder eine Kostenstelle findet.

Um es noch einmal klar zu sagen: Diese Missstdnde sind Folgen einer engstirnigen Rechts-
anwendung, aber sicherlich nicht von Rechtsanwendung iiberhaupt. Souverane Rechtsanwen-
dung finde nimlich iiber die unbestimmten Rechtsbegriffe und Offnungsklauseln des § 27
SGB VIII sehr wohl Mittel und Wege, eine bedarfsgerechte, flexible, den Bediirfnissen der Be-
troffenen und ihrem sozialen Umfeld orientierte Hilfe zu konzipieren.

An der Bedarfsfeststellung im Hilfeplanverfahren beméngeln die Sozialraumreformer weiter,
sie befordere eine einseitige Orientierung an den Wiinschen statt am Willen der Adressaten*’.
Die Unterscheidung von Wunsch und Wille wird eingefiihrt, um zu kennzeichnen, dass Soziale
Arbeit beim Adressaten nicht an etwas Beliebiges, Herbeigewiinschtes ankniipfen diirfe, son-
dern nur an eine verstindige und ernsthafte WillensduB3erung. Den HzE wird vorgehalten, die
Adressaten dazu einzuladen, die Bearbeitung ihrer Probleme an die Professionellen abzugeben.
Dies gehe oft mit einer zunehmenden Passivitit der Eltern und einer Aktivitit der Fachkréfte
einher*“4®, im Resultat also das Gegenteil einer Aktivierung von Ressourcen.

Auch dies ist ein merkwiirdiger Einwand gegen die bestehende Jugendhilfe und die HzE im
Besonderen, richtet er sich doch gegen einen Standpunkt, den in der Praxis niemand hat: Als
ob Fachkrifte im ASD und bei freien Trigern den Klienten ihre Probleme einfach abnehmen
wiirden! Als ob nicht die Aktivierung der Klienten, ihr verstindiger und ernsthafter Wille*® und
ihre Eigenverantwortlichkeit (vgl. § 1 Abs. 1 SGB VIII) nicht Leitbild und Bezugspunkt jeder

45 Man erinnere sich an den Zustand der Pflege in Deutschland, bei der gesetzlich gedeckelte Beitrage (§ 55
SGB XI) zu einer systematischen Unterdeckung, also zu einem ,Pflegenotstand® fithren, der dann mit Qua-
litatssicherungsmafnahmen begleitet und fortgeschrieben wird.

46 Noack (Anm. 2), S. 10.

47 So etwa Hinte, W./Treefs, H., Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe, 3. Aufl., Weinheim 2014, S. 46.

48 Kleve, H., Ambivalenz, System und Erfolg — Provokationen postmoderner Sozialarbeit, Heidelberg 2007,
S. 105.

49 Vgl. Achter Jugendbericht der Bundesregierung 1990, BT-Drucks. 11/6576, S. §9.

216.73.216.35, am 18.01.2026, 20:37:19. © Inhatt.
untersagt, Nutzung des Inhaits Im fiir oder In KI-Sy:



https://doi.org/10.5771/0034-1312-2018-2-176

20 Jahre Streit um die Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe 185

Sozialen Arbeit mit Familien wéren. Dies ist also, mit Verlaub: Alter Wein in neuen Schldu-
chen.

2.3.4 Leistungserbringer zu egoistisch

Die Profiteure des bisherigen Systems sind nach den Sozialraumreformern die Freien Tréger:

,Im Rahmen der Einzelfallfinanzierung wird in der Jugendhilfe derzeit genau das bezahlt,
was verhindert werden soll: Fille. Triger benétigen Fille und die werden sie sich beschaf-
fen. Betriebswirtschaftlich ist das gut nachvollziehbar, aber volkswirtschaftlich véllig dane-
ben. In der Jugendhilfe lduft seit einigen Jahren der Putsch der Betriebswirtschaft gegen die
Volkswirtschaft, und dies durch die Installation eines Marktes, der auf Kontrolle, Misstrauen
und Konkurrenz beruht. “>"

Die Logik, die da zur Anwendung kommt, ist so windschief wie verkehrt: Erstens: Es wird der
Einzelfallfinanzierung vorgeworfen, dass sie Fille finanziert, obwohl sie doch diese gerade
iberfliissig machen sollte — Das ist der allgemeine Widerspruch nachrangiger Fiirsorgeleistun-
gen, die vom Ideal eines eigenverantwortlichen Lebens gedacht, immer tiberfliissig, in der Rea-
litdt dann aber doch irgendwie notwendig sind — ob als HzE oder als sozialraumliches Angebot.
Zweitens: Weil in der Entgeltfinanzierung bestimmte Einheiten finanziert werden, ndmlich z.B.
Fachleistungsstunden oder Tagessitze, sollen diese den Grund fiir die Steigerung von Fallzah-
len abgeben — wie das? Wie ,,beschaffen” sich denn die Leistungserbringer diese Félle? Sind es
nicht Fachkrafte in ASDs, die Leistungen bewilligen, also auch die Rechtsmacht haben, Leis-
tungen im Einzelfall zu konzipieren, zu modifizieren, zu reduzieren? Im oben genannten Bild
sind die Leistungserbringer im Jugendamt eingezogen und bewilligen sich selbst ihre Fille
oder korrumpieren den ASD — ein absurdes Szenario. Drittens: Freie Trager haben Eigeninter-
essen, die miissen sie sogar haben, weil sie ansonsten ihren Laden aufgeben miissen. Sie ver-
stehen ihre Eigeninteressen weit liberwiegend sogar sozialanwaltschaftlich, vertreten also mit
ihrem Interesse an einer Deckung der Selbstkosten zugleich das der Betroffenen an einer fach-
gerechten Hilfe. Fehlentwicklungen bei der Leistungserbringung — die hier nicht bestritten wer-
den sollen — auf die Fallfinanzierung zu schieben und stattdessen eine Pauschalfinanzierung zu
empfehlen, greift zu kurz, verlagert nur die Probleme: ein Blick in die Krankenhausfinanzie-
rung mit ihren Fallpauschalen®! zeigt, dass Pauschalfinanzierung eine taktische und teils zyni-
sche Geschiftemacherei keinesfalls bremst, sondern umgekehrt sogar beférdern kann.

So genau soll man iiber das Sittengemaélde der Sozialraumreformer aber auch gar nicht nach-
denken. Es tut seinen Dienst dafiir, die Anklage gegen das bestehende System von ,checks and
balances® zwischen 6ffentlicher und freier Jugendhilfe, wie es im SGB VIII normiert ist, mora-
lisch unwidersprechlich zu machen.

50 Hinte (Anm. 32), S. 15.

51 Die Honorierung der Krankenhausleistungen, die sich bis in die 1990er-Jahre an den entstandenen Selbst-
kosten orientierte, ist grundsitzlich durch ein System von Fallpauschalen und Sonderentgelten ersetzt,
welches sich schlagwortartig mit dem Begriff DRG-System (= Diagnosis-Related-Goups-System) zusam-
menfassen ldsst. Unabhdngig von der tatséchlichen Verweildauer eines Patienten im Krankenhaus wird
hier fiir einen im DRG-System festgelegten Fall ein pauschales Honorar gezahlt, was zur Folge hat, dass
fiir die Krankenhduser ein Anreiz dafiir entsteht, Patienten friiher, bisweilen zu frith nach Hause zu schi-
cken und Personal und sichliche Ausstattung zu iiberlasten.
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2.3.5 Die Losung: Budget- statt Entgeltfinanzierung

Damit ist, zumindest was die ambulanten HzE angeht, klargestellt was der eigentliche Grund
fiir die Missstéinde der Jugendhilfepraxis darstellt: Es ist das SGB VIII mit seiner rechtlich ge-
stiitzten Steuerungslogik, das dafiir verantwortlich zeichnet, dass die Soziale Arbeit ihre Adres-
saten nicht erreicht, so teuer und so ineffektiv ist und lédngst von den Privatinteressen freier
Tréager okkupiert ist. Die Steuerung durch Recht soll durch eine Steuerung durch Geld ersetzt
werden? — ausgerechnet die Zuweisung von Budgets soll dazu geeignet sein, die Missstinde
einer mangelhaften Jugendhilfepraxis zu 16sen. Mit einem Budget wird dann alles gut:

,,Die Alternative ist ein System, das auf Kooperation, Vertrauen und Transparenz griindet,
und dessen Finanzierung hochwertige Arbeit im sozialrdumlichen Sinne und vor allen Din-
gen die Beendigung von Fiillen und die Entsciulung von Hilfen belohnt. “33

Die Idee besteht darin, das Geschiftsinteresse der freien Tréger (das soeben noch am Pranger
stand!) durch die Zuweisung offentlicher Gelder pauschal zu saturieren und es damit in die
vom Offentlichen Trager gewiinschte Richtung zu lenken; damit soll aller Streit des bestehen-
den Systems, in dem fachliche und finanzielle Fragen ineinander verschrinkt existieren, und
die rechtlich, d.h. durch die Geltendmachung einzelner Anspriiche, zu 16sen sind, der Vergan-
genheit angehoren. Dies ist iiberhaupt die Verheiffung der Sozialraumorientierung, alle Proble-
me der Jugendhilfe auf fachlicher, organisatorischer wie finanzieller Ebene fiir alle Beteiligten
— Offentliche, freie Tréager, Klienten — auf einen Schlag zu 16sen; und dass sie so universell ver-
treten wird, macht ihren Charakter als einer moderne Heilslehre der Sozialen Arbeit aus. Aber
wie in der Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhéltnissen passt auch in diesem ideali-
sierten Gegenbild nichts zusammen:

Erstens: Wieso soll eigentlich die Zuweisung 6ffentlicher Gelder in Form von Budgets statt
in Form von Entgelten fiir einzelne Félle das Eigeninteresse freier Trager ziigeln? Sicher, das
unwiirdige Gefeilsche um Intensitdt und Dauer von Hilfen bei Hilfeplangesprichen wiirde zu-
riickgehen — allerdings um den Preis eines umso heftiger gefiihrten Kampfs darum, ,,dabei zu
sein“. Der Konkurrenz der freien Triger wiirde also nur eine neue Verlaufsform gegeben wer-
den, wenn in Interessenbekundungs- oder gar Vergabeverfahren®® heftig um den exklusiven
Zuschlag fiir einen Sozialraum gestritten wird>. Zweitens: Auf welchem Boden soll ,,Vertrau-
en und Transparenz gedeihen, wenn durch die Zuweisung von Budgets die Rechtsbindung der
offentlichen Verwaltung fiir den Einzelfall der fiskalischen Steuerung untergeordnet wird?
Drittens: Inwiefern wird durch die geforderte Subventionsfinanzierung eine bessere fachliche
Arbeit gemacht? Der Zweck einer effektiveren Nutzung der Arbeit der Fachkrifte durch die
moglichst wenig Kosten verursacht werden sollen — dies ein Hauptgrund fiir die gedankenlose
Abarbeitung von Féllen — wird doch durch Budgets gar nicht tangiert. Auf Basis einmal zuge-

52 Wiesner, R., Sozialraumorientierung und das Kinder- und Jugendhilferecht — ein Kommentar aus Sicht des
Bundesgesetzgebers, in: Sozialpddagogisches Institut des SOS-Kinderdorf e.V. (Hrsg.), 2001: Sozialraum-
orientierung auf dem Priifstand, Miinchen, S. 175 ff.

53 Hinte (Anm. 32), S. 15.

54 Wer die sozialrdumliche Finanzierung von Rechtsanspriichen fiir zulédssig hilt, muss konsequenterweise
auch die Anwendung des Vergaberechts fordern; vgl. zu diesem Problem unten unter 3.2.3.

55 Zu den Friktionen, die fiir die Zusammenarbeit von offentlichen und freien Trégern hier drohen, vgl. aus-
fiihrlich: Gerlach, F./Hinrichs, K., Weitere Entwicklung der Steuerung der Hilfen zur Erziehung und
rechtliche Implikationen einer Foérderfinanzierung von Einzelfallhilfen in der Kinder- und Jugendhilfe,
ZKJ 2015, 134 ff.

216.73.216.35, am 18.01.2026, 20:37:19. © Inhatt.
untersagt, Nutzung des Inhaits Im fiir oder In KI-Sy:



https://doi.org/10.5771/0034-1312-2018-2-176

20 Jahre Streit um die Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe 187

wiesener — knapper — Budgets ginge es im Ergebnis wie zuvor darum, mit der einzelnen Ar-
beitsstunde moglichst viel ,,Wirkung* zu erzielen, sodass Zeitdruck und Oberfléchlichkeit nach
wie vor das Geschehen bestimmen wiirden.

Allerdings: Um eine Verbesserung Sozialer Arbeit geht es im Kern auch gar nicht, jedenfalls
nicht fiir die politische Ebene, bei der die SRO so beeindruckend reiissiert. Es geht nicht ein-
fach um die Beseitigung aktueller Fehlentwicklungen in der Jugendhilfe, sondern darum, die
dort entstehenden Kosten in den Griff zu bekommen. Die mit der Sozialraumorientierung mehr
oder weniger verkniipfte Form der Finanzierung iiber Zuwendungen bzw. gegenseitige Vertri-
ge ist das Mittel, um fiir die o6ffentlichen Trdger dem Regime des sozialrechtlichen Dreiecks-
verhéltnisses zu entkommen. Dieses Dreiecksverhiltnis, das die Rechtsanspriiche der Betroffe-
nen verbindlich finanziert, ist den Sozialraumreformern als 6konomisches Fundament des
Rechtsanspruchs ein Dorn im Auge. Sozialraumorientierung mittels pauschalierter Zuwendun-
gen, bzw. gegenseitiger Vertrage, jedenfalls aber durch Budgets, unterwirft Sozialleistungen
quasi automatisch einem Finanzierungsvorbehalt (vgl. § 74 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII: ,,im Rah-
men der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmitte])%.

Umgekehrt: Dass die Finanzierungsfrage die eigentliche Streitlinie bestimmt, beweist eine
Gegenprobe: Wem es nur darum geht, praventive Formen von Hilfe und Unterstiitzung im So-
zialraum zu etablieren, dessen Netzwerke als Ressourcen fruchtbar und HzE moglicherweise
sogar iiberfliissig zu machen, der kdme nicht zu einer Kritik der Rechtsbindung, sondern ge-
langte zu einer Ausweitung derselben auf den Bereich objektiver Rechtsverpflichtungen. Denn
inhaltlich ist dem SGB VIII eine Orientierung am Sozialraum keineswegs fremd: In § 11
SGB VIII ist von ,offener Jugendarbeit’ und ,gemeinwesenorientierten Angeboten‘ die Rede;
§ 13 SGB VIII ordnet Angebote dieser Vorschrift Bildungseinrichtungen zu, die erst in der ak-
tuellen Debatte zur ,Weiterentwicklung der HzE’ als ,Regeleinrichtungen‘ besonders betont
werden’’; § 16 SGB VIII spricht von ,Nachbarschaftshilfe‘ und sogar bei den HzE findet sich
in § 27 SGB VIII die Formulierung, dass ,das nihere soziale Umfeld des Kindes oder des Ju-
gendlichen® bei der Leistungserbringung mit einzubeziehen ist, mithilfe von § 31 SGB VIII sol-
len ,Alltagsprobleme bewiltigt* und ,Hilfe zur Selbsthilfe* gegeben werden. All dies dokumen-
tiert die bereits jetzt bestehende Sozialraumorientierung im SGB VIII. Aber mit einer Sozial-
raumorientierung, die mit den HzE so weitermacht, wie es gesetzlich vorgesehen ist und ange-
sichts eines steigenden Bedarfs nach Pravention und niedrigschwelligen Bedarfen die Gewéhr-
leistungsverpflichtung des offentlichen Tragers fiir die §§ 11, 13 und 16 SGB VIII durch ein
Mehr an Rechtsbindung stdrkt, wollen sich die Sozialraumreformer nicht zufrieden geben.

Die Finanzierungsfrage war daher auch der Kern des Streits um die SHA in Hamburg, wie
auch im Gesetzgebungsverfahren 2016. Auf den Punkt gebracht hat dies Luthe in einer Rund-
mail bzw. einem Blog>® dazu. Er war nach eigenem Bekunden mafgeblich an der Entwicklung
des Gesetzentwurfs 2016 beteiligt. Es lohnt sich, die Ausfiihrungen im Originalzitat zu beurtei-
len. Man liest:

56 Gegenseitige Vertrige als Finanzierungsinstrument unterliegen noch geringeren Bindungen als die Zuwen-
dungsfinanzierung; man wird hier § 74 SGB VIII analog anwenden missen, vgl. Mrozynski, P., Leistungs-
vertrdge zwischen hoheitlicher Steuerung und privatrechtlichem Wettbewerb, RsDE 47 (2001), 29 ff. (35).

57 Vgl. hierzu insbesondere die Hamburger Reform der ,,Sozialrdumlichen Hilfen und Angebote®, die einen
besonderen Schwerpunkt auf Angebote legen, die an den ,,Regeleinrichtungen® — Kita, Schule, Bildungs-
einrichtungen — angesiedelt sind. Hierzu Hinrichs (Anm. 5).

58 Vgl. http://www.info-sozial.de/infocenter/nachricht.php?id=661, zuletzt abgerufen am 2.5.2018.
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,,Das eigentliche Herzstiick der Reform liegt daher im Dreiklang einer verstdrkten kommu-
nalen Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung (§ 79) mit Ausstrahlungswirkung auf
den Bereich der Anbieterfinanzierung (§§ 76 a Abs. 1, 78b Abs. 4, 76 c¢) verbunden mit der
Einfiihrung eines Abschlussermessens im Bereich der Entgeltfinanzierung (§ 78b Abs. 2),
welches indirekt damit auch Ausschreibungen auf der Basis des neuen Vergaberechts (§ 130
GWB) ermoglicht dies alles vor dem Hintergrund der Einfiihrung einer Kombinationsleis-
tung (§ 36 b Abs. 4) mit variabel kombinierbaren stationdren, ambulanten, individualrechtli-
chen und infrastrukturellen Leistungsbestandteilen. (...) Die nunmehr erdffnete Moglichkeit
der Ausschreibung von Leistungen und damit der Beschrinkung des Anbieterkreises, ver-
bunden mit der Mdglichkeit der Bildung von Anbieterkonsortien, wird daher — zumindest in
meinen Augen — zum Dreh- und Angelpunkt der Reform. Gleichwohl kann sich die Kommu-
ne weiterhin auch in den bewdhrten Bahnen des Dreiecksverhdltnisses bewegen: die Wahl
der Finanzierungsform liegt im kommunalen Ermessen (§§ 76 ¢, 79). (...) Erwartungsgemdf3
weht von Anbieterseite derzeit ein heftiger Gegenwind. Es wiirde mich nicht wundern, wenn
die Reform in ihrem Kern, ndmlich bei der Einrdumung eines kommunalen Wahlrechts hin-
sichtlich der Finanzierungsform, wieder gekippt wird. Als Politiksegment ist mir die Jugend-
hilfe ohnehin seit je ein Rdtsel. Vielleicht ist es die Instrumentalisierbarkeit einer ausge-
prdgten Emporungskultur, die das Reformieren hier so schwierig macht. Vielleicht ist aber
auch das strategische Leitbild der Sozialraumorientierung schon etwas abgenutzt (...). Wenn
ich die Jugendhilfe bspw. vergleiche mit dem Gesundheitssektor, wo derzeit unter den Vor-
zeichen von Prdvention und Patientenorientierung eine Reform nach der anderen durchge-
peitscht wird (...) so sind die nunmehr seit fast 20 Jahren andauernden Bemiihungen um die
Einfiihrung von Sozialraumkonzepten fiir mich so recht nicht mehr nachzuvollziehen.

Das ist in der Tat Klartext und dazu geeignet, das stdndige Dementi der SRO-Vertreter, es gehe
nicht um Fiskalinteressen, zu entkréften. Hier wird Sozialraumorientierung offen und vorwirts-
gewandt als ein — austauschbares — Vehikel fiir den fiskalisch orientierten Reformeifer der Poli-
tik vorstellig gemacht.

2.4 Sachliche Paradoxien, politische und finanzielle ,,Sachzwiinge“ — wovon die Sozialraum-
reformer nichts wissen wollen

Der Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, sich um die Bildung einer selbstverantwortlichen
und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit zu kiimmern, Kindeswohlgefahrdungen wirksam zu
begegnen und dabei die grundrechtlich geschiitzte vorrangige Erziehungsverantwortung der El-
tern zu achten und zu unterstiitzen, stellt eine in hochstem MaBle widerspriichliche Angelegen-
heit dar. Sie fiihrt fiir die Sozialarbeiter Innen, unabhéngig davon, ob sie bei 6ffentlichen, oder
bei freien Tragern beschiftigt sind, zu vielen Gradwanderungen zwischen Leistung und Ein-
griff, Hilfe und Kontrolle, Partizipation und deren Instrumentalisierung fiir Anliegen, die die
Betroffenen zunéchst nicht teilen. Das Programm des SGB VIII wollte diese Widerspriiche, die
Jugendhilfe zu einer grundsdtzlich aufwendigen Sozialleistung machen, vor allem dadurch 16-
sen, dass die Betroffenen in die Lage versetzt wurden, eigene Sozialleistungsanspriiche durch-
zusetzen; darin sollten sie selbstbewusst agieren diirfen; und das Gesetz setzte offensiv darauf,
dass die Berechtigten bei Missachtung der gebotenen fachlichen Grundsétze auch Rechtsmittel
einlegen wiirden, um diese Fachlichkeit notfalls gerichtlich zu erzwingen.
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Dieses Programm unterstellt freilich, dass die Jugenddmter als Sozialleistungstréger iiber die
ndtigen finanziellen Mittel verfligen, um auftretende Bedarfe addquat zu befriedigen. Und es
unterstellt, dass die Berechtigten die ihnen zugestandenen Rechtsanspriiche wirklich souverin
verfolgen wiirden. An beidem mangelte es jedoch: Fiir die Kommunalpolitik blieb die Kinder-
und Jugendhilfe im Allgemeinen eine steuerfinanzierte Sozialleistung, die keine kiinftigen
Steuereinnahmen und daher auch keinen volkswirtschaftlichen Nutzen erwarten lieB. Insbeson-
dere die Hilfe zur Erziehung erschien ihr als eine Aufgabe, die sich vor allem jenen Randberei-
chen biirgerlicher Normalitit widmet, die im Umfeld von Prekariat und Verwahrlosung kaum
Aussicht auf eine irgendwann eintretende Besserung aufwies. Insgesamt reichen beide Beurtei-
lungen politisch dafiir aus, Jugendhilfe per se als ,,zu teuer zu befinden. Das ist zwar nicht
besonders nachhaltig gedacht, da der Kostenstandpunkt geeignet ist, jugendhilferechtliche Be-
darfe zuzuspitzen, die dann im Ergebnis zu weit hoheren Ausgaben fithren. Gleichwohl scheint
es vom Kostenstandpunkt her eine gewisse Notwendigkeit dafiir zu geben, die Dinge so zu se-
hen, lassen sich doch &hnliche Phdnomene auch z.B. im Sozialhilfe- und Grundsicherungs-
recht, oder im Kranken- und Pflegeversicherungsrecht beobachten.>®

Von den durch Rechtsanspriiche geschiitzten ,Pflichtleistungen‘ jedenfalls blieb haufig nur
ein fiir den Kindesschutz unerlésslicher Torso iibrig; parallel dazu wurden die niedrigschwelli-
gen sozialen Infrastrukturangebote, die als objektive Verpflichtungen im Kommunalhaushalt zu
den ,freiwilligen Leistungen* zéhlen, z.T. zusammengestrichen, z.T. auch knapp ausgestattet er-
weitert®. Daher hatte die Umsetzung des rechtspolitischen Programms des SGB VIII gegen
das alte eingriffsorientierte Fiirsorgesystem des JWG, die so ambitioniert begann, von vornhe-
rein mit finanziellen Insuffizienzen zu tun, die ziemlich folgerichtig zu der oben skizzierten
schlechten Rechtspraxis fithrten: Ein Fortleben des alten JWGs in Gestalt einer iiberkommenen
eingriffsorientierten Fachlichkeit bei gleichzeitiger notorischer Infragestellung der neuen
Rechtsanspriiche.

Diese widerspriichliche Lage verschérfte sich iiber die Jahre sowohl nach der Seite der finan-
ziellen Ausstattung, wie nach der Seite der zu bearbeitenden Bedarfe. Was die finanzielle Aus-
stattung angeht, sei verwiesen auf die Politik der ,,Neuen Steuerung® und der Pflegesatzdecke-
lung der 1990er und 2000er Jahre sowie auf die Austeritétspolitik seit der Finanzkrise nach
2008. Was die Bedarfe angeht, wird mit jedem Nationalen Armutsbericht (im Jahr 2017 gab es
seit 2001 bereits den Fiinften!) ein weiteres fortschreitendes Auseinanderklaffen von Arm und
Reich beklagt®!, was natiirlich auch Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe hat: die so-
ziale Lage in Deutschland hat sich ohne jeden Zweifel verschérft und stellt damit auch die Kin-
der- und Jugendhilfe vor neue Herausforderungen. Denn materielle Not korrespondiert stark
mit erzieherischen Bedarfen bis hin zu Kindeswohlgefihrdungen®2. Wenn also die Sozialpolitik
durch die sog. Hartz-Reformen die Rahmenbedingungen schafft fiir eine einerseits anspruchs-

59 Hierzu Hinrichs, K., Der ,Sachzwang* im Sozialbereich zu sparen und die Rechtsbindung in der Jugend-
hilfe, standpunkt: sozial 2010, 15-27.

60 Beispiel hierfiir sind etwa die Programme zu den ,Frithen Hilfen‘, die die Leistungen von Familienhebam-
men beinhalten und die von den Kommunen nur mit Zuschiissen des Bundes zu realisieren waren. Auch
hier finden sich in der beruflichen Realitdt der Fachkrifte Arbeitshetze und schlechte Bezahlung, was im
Ergebnis auch die Arbeitsqualitit beeintrachtigt.

61 Lebenslagen in Deutschland — Der Fiinfte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, abrufbar
unter http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Berichte/5-arb-langfassung.pd
f, zuletzt abgerufen am 20.4.2018.

62 Fendrich, S./Pothmann, J./Tabel, A., Monitor Hilfen zur Erziehung 2016, S. 21 f., abrufbar unter http://hze
monitor.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/documents/Monitor Hilfen zur Erziehung 2016.p
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vollere Indienstnahme der Bevdlkerung durch die Unternehmen und andererseits fiir eine Pau-
perisierung ganzer Bevolkerungsteile, dann laufen die so geschaffenen Bedarfe in der Kinder-
und Jugendhilfe, speziell in den HzE, auf®.

Und als ob dieses Auseinanderfallen von finanzieller Unterausstattung der 6ffentlichen Ju-
gendhilfe und wachsenden Bedarfen nicht geniligen wiirde, kamen weitere Probleme in der
Ausbildung und Anstellung der Fachkrifte hinzu: Eine Reduzierung der Studienplitze in der
fachhochschulischen Ausbildung bei gleichzeitiger Absenkung des Gehaltsniveaus durch von
oben hart gefiihrte Tarifauseinandersetzungen fiihrte zu dem, was heute Fachkrdftemangel ge-
nannt wird; der Ubergang von Diplom- zu Bachelorstudiengéingen im Rahmen des Bologna-
prozesses, der mit einer radikalen Komprimierung des Stoffes sowie einem weitrdumigen Er-
satz von Berufseinmiindungsphasen (,Anerkennungsjahr‘) durch zusammenkiirzte Praktika
einhergingen, fiihrte zu einer Verflachung der vermittelten Kompetenzen, die mit dem an-
spruchsvollen Programm einer rechtsgebundenen Sozialen Arbeit einfach nicht in Einklang zu
bringen sind.

Es liegt buchstéblich auf der Hand, dass unter solchen Bedingungen eine qualitativ hochwer-
tige Soziale Arbeit in den HzE kaum noch mdglich ist®*. Und dann stellt sich genau die Lage
ein, die von den Sozialraumreformern beklagt, aber nicht richtig analysiert und félschlicher-
weise der Fallarbeit und -finanzierung angekreidet wird.

3 Jugendhilferechtliche Diskussion zur Sozialraumorientierung

3.1 Die Haltung der Rechtsprechung zur Sozialraumorientierung

Oben wurde bereits ausgefiihrt, dass die SRO ein anderes Steuerungsmodell vorsieht als das
sozialrechtliche des SGB VIII. Es verwundert daher nicht, dass die Verwaltungsgerichte keinen

df, zuletzt abgerufen am 19.4.2018. Alle dort genannten Faktoren fiir eine erhdhte Inanspruchnahme von
HzE — Alleinerziehung, Transferleistungsbezug und Migrationshintergrund — weisen die Gemeinsamkeit
auf, dass die von Erwerbsarbeit abhéngige soziale Lage fiir die Erziehung von Kindern und Jugendlichen
problematische psychosoziale Folgen zeitigt. Dass es auch Félle von , Wohlstandsverwahrlosung® gibt, dn-
dert nichts an der Tatsache, dass es HzE iiberproportional mit prekéren Lebensverhdltnissen zu tun hat —
eine Binsenweisheit in der Sozialen Arbeit.

63 Miihimann, T., Wie hdngen ,Kinderarmut und Ausgaben fiir Hilfen zur Erziehung zusammen, KomDat
Jugendhilfe 01/2017, 4 ff. Man behauptet {ibrigens nicht einen Automatismus zwischen materieller Notla-
ge und erzieherischen Bedarfen, wenn man aus der Allgegenwirtigkeit dieses Zusammenhangs auf seine
Notwendigkeit schlieBt; auch wenn von den Betroffenen noch einige gedankliche Uberginge zwischen
schlechten Lebensbedingungen und schlechter Erziehung gemacht werden, die nicht geleugnet werden
sollen.

64 Eine ausfiihrliche Kritik der Praxis der HzE und ihrer schlechten Bedingungen anhand empirischen Mate-
rials enthdlt Seithe/Heintz (Anm.2) auf den S.101ff. Aktuell bestétigt wird diese Bestandsaufnahme
durch die représentative Studie von Beckmann, K./Ehlting, T./Klaes, S., Berufliche Realititen im Jugend-
amt: der ASD in strukturellen Zwéngen, Berlin 2018. Die Studie hat ihren Weg sogar in die 6ffentliche
Berichterstattung gefunden: 16.000 fehlende Fachkrifte bei den Jugenddmtern, Fallzahlen von z.T. mehr
als 100 pro Fachkraft, Dokumentations- und Biirozeiten, die mehr als zwei Drittel der Arbeitszeit in An-
spruch nehmen, Inobhutnahmen, die mehr zum Selbst- als zum Kinderschutz vorgenommen werden. Vgl.
SZ vom 15.5.2018. Dabei bleibt anzumerken, dass die Zahl 16.000 methodisch zweifelhaft erscheint, vgl.
Miihlmann, T./Pothmann, J., Fehlen 16.000 Fachkréfte im Allgemeinen Sozialen Dienst?, abrufbar unter
http://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/Analysen/HzE/Stellungnahme ASD_2018.pdf, zuletzt
abgerufen am 2.6.2018.
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einzigen Versuch der Sozialraumreformer, unterhalb einer Gesetzesdnderung zu einer Etablie-
rung derartiger Reformmodell zu gelangen, bestétigt haben.

Bei den durch die Rechtsprechung entschiedenen Fillen zu SRO bildete die Berufung auf
Art. 12 GG, die Berufsfreiheit, die ,Eintrittskarte’ zur Uberpriifung der Zuléssigkeit sozial-
rdumlicher Steuerungsmodelle, die mittels Budget und exklusiver Tragerauswahl Hilfen nach
§§ 27 ff SGB VIII organisieren und finanzieren sollten. Eine Eintrittskarte® ist Art. 12 GG des-
halb, weil die klagenden Tréiger jeweils ihr subjektiv-6ffentliches Recht darlegen mussten, um
klagen zu konnen (§ 42 Abs. 2 VwGO). Da rechtswidriges Verwaltungshandeln nicht Ausdruck
von rechtfertigenden Grundrechtsschranken sein kann, fiithrte in den fraglichen Verfahren im
Ergebnis zu einer objektivrechtlichen Priifung der RechtsméBigkeit eines etwaigen Eingriffs in
den Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG und nicht nur zu einer Uberpriifung der moglichen
Verletzung der subjektiven Rechte freier Trager. Dies ist fiir den Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Hinblick auf eine mdgliche Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3
GG) sogar noch ausgeweitet worden. Danach miisste ein Eingriff ,,die Strukturprinzipien des
SGB VIII“ als ,,vorrangige Gemeinwohlbelange*“® beriicksichtigen. Daher haben sich die Ver-
waltungsgerichte tatséchlich mit dem gesamten jeweils zu Grunde liegenden Steuerungs- Orga-
nisierungs- und Finanzierungsmodell auseinandergesetzt.

Als Essenz der Entscheidungen®’ ist festzuhalten: Sozialraumbudgets mit exklusiver Triger-
auswahl (,,Sozialraumtrdager*) und der pauschalen Finanzierung einer Vielzahl von Féllen im
Bereich der Hilfen zur Erziehung

— verletzen die Berufsausiibungsfreiheit freier und privatgewerblicher Trager der Jugendhilfe,
da ein rechtfertigendes Gesetz — bislang — nicht ersichtlich ist;

— ein Eingriff in die Berufsausiibungsfreiheit liegt bereits bei Einfithrung eines — auch ,,virtuel-
len* — Budgets vor und nicht erst bei darauf gegriindeten einzelnen Umsetzungsakten;

— verstoBen gegen den Grundsatz der Tragerpluralitét (§ 3 Abs. 1 SGB VIII) und der institutio-
nellen Subsidiaritét, § 4 Abs. 2 SGB VIII;

65 Dass die Berufsfreiheit freier Trager in den verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten nur die Funktion hat,
als subjektiv-offentliches Recht die prozessuale Hiirde des § 42 Abs.2 VwGO zu tliberspringen, stoft in
der Sozialen Arbeit auf Unverstandnis (etwa: Fehren/Hinte (Anm. 4), S. 48, oder Kunstreich, T./Panitzsch-
Wiebe, M., Die Sozialraum-Orientierung ist tot — es lebe die Sozialraum-Orientierung!, Forum Kinder-
und Jugendarbeit 2016-02, S. 45 ff.). Filschlicherweise wird unterstellt, die Verwaltungsgerichte wiirden
eine Interessenabwigung zwischen den Erwerbsinteressen freier Triger und den Bediirfnissen von Famili-
en, Kindern und Jugendlichen vornehmen. Tatsdchlich war die Berufung auf Art. 12 GG nach Lage der
Dinge der einzige juristische Hebel, um den sozialraumlichen Richtungswechsel zumindest zu bremsen,
weil nur sie es vermochte, den Systemwechsel in der Organisation sozialer Dienstleistungen als solchen
anzugreifen. Leistungsempfanger konnten nur den einzelnen — unterbliebenen, schlecht erfiillten usw. —
Leistungsakt riigen. Derartige Klageverfahren haben Jugendémter, die SRO eingefiihrt hatten, stets da-
durch zu verhindern gewusst, dass klagewillige Leistungsberechtigte im Einzelfall umgehend saturiert
wurden — in der Kalkulation darauf, dass die Masse der Leistungsberechtigten ohnehin nicht klagen wiir-
de.

66 Hierzu insbesondere BVerwG, Urteil vom 21.1.2010, Az. 5 CN 1/09, Buchholz 436.511 §74a
KJHG/SGB VIII Nr. 1.

67 OVG Hamburg, Beschluss vom 10.11.2004, Az. 4 Bs 388/04, ZfJ 2005, 118-121; OVG Miinster, Be-
schluss vom 18.3.2005, Az. 12 B 1931/04, Z£J 2005, 484-485; OVG Berlin, Beschluss vom 4.4.2005, Az.
6 S 415.04, RsDE 63 (2006), 67-74; OVG Liineburg, Beschluss vom 13.3.2006, Az. 4 ME 1/06, NVwZ-
RR 2006, 618; OVG Liineburg, Urteil vom 12.7.2012, Az. 4 LA 55/11, NVwZ-RR 2010, 850-853. Zu-
letzt: VG Hamburg (Anm. 7). Einen Uberblick bietet Nickel, D., Ubersicht iiber die Rechtsprechung zur
Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe, NDV 2013, 303-307 und NDV 2013, 341-345.
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— verletzen die Partizipationsrechte der Betroffenen, insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht
des § 5 SGB VIII,

— gefdhrden den gemdll Art.6 Abs.2 S.2i.V.m. Art.2 Abs.1 GG verfassungsrechtlich ge-
schiitzten Bedarfsdeckungsgrundsatz, weil sie nicht sicherstellen konnen, dass im Einzelfall
eine Bedarfsdeckung tatséchlich erfolgt;

—rdumen den ausgewihlten ,,Sozialraumtragern® Mitentscheidungsbefugnisse ein, die eine
sachgerechte und unparteiische Wahrnehmung des staatlichen Wéchteramtes vermissen las-
sen;

— missachten den Grundsatz, dass Rechtsanspriiche — mit Ausnahme von Leistungen, die der
Erziehungsberatung entsprechen (§ 36a Abs. 2 SGB VIII) — durch Leistungsentgelte im ju-
gendhilferechtlichen Dreiecksverhéltnis gem. §§ 77, 78aff. SGB VIII finanziert werden
miissen;

— sind nicht vergaberechtlich auszuschreiben, da insoweit die Finanzierung im jugendhilfe-
rechtlichen Dreiecksverhéltnis vorgeht und dies die Annahme eines ,0ffentlichen Auftrags
i.S.d. § 99 GWB ausschliet68.

Maoglich sind sozialrdumliche Steuerungen, auch einschlieflich Budgets, hingegen bei der Or-
ganisierung objektiver Rechtsverpflichtungen gem. §§ 11, 13 und 16 SGB VIII; sie diirfen
durch Zuwendungsverwaltungsakte oder durch o&ffentlich-rechtliche Vertrige gem. § 74
SGB VIII, ggf. in analoger Anwendung, erfolgen. Sie miissen dann ggf. 6ffentlich ausgeschrie-
ben werden.

3.2 Die rechtliche Debatte zur Sozialraumorientierung
3.2.1 Ablehnung der SRO mit unterlegtem Budget

Sozialraumorientierung mit unterlegtem Budget ist fiir den Bereich der HzE gleich zu Beginn
der Reformprojekte auch in der jugendhilferechtlichen Literatur durchweg auf Ablehnung ge-
stoBen®. Die Argumente wurden oben bereits aufgegriffen und anhand der Kernthesen der
SRO gegen die Fallfinanzierung dargelegt. Im Ubrigen finden sie sich in den verwaltungsge-
richtlichen Urteilen — vgl. die strukturierte Darstellung oben — wieder.

68 Vgl. zu diesem Problem unten unter 3.2.3.

69 Auswahl: Wiesner, R., Die Leitideen des KJHG und ihre Vereinbarkeit mit dem sozialrdumlichen Pla-
nungsansatz, in: Merten, R. (Hrsg.): Sozialraumorientierung — Zwischen fachlicher Innovation und rechtli-
cher Machbarkeit, Weinheim 2002, S. 167-181; Krolls, A., Die Sozialraumbudgetierung aus jugendhilfe-
rechtlicher und jugendhilfepolitischer Sicht, ebd., S. 183-201; Neumann, V., Raum ohne Rechte — Zur Re-
zeption von Sozialraumkonzepten durch die Sozialpolitik, RsDE 33 (2003), 30-46; Hinrichs, K./Meier, R.,
Sozialraumbudget in Hamburg gestoppt, ZFSHSGB 2004, 595-597; Gerlach, F./Hinrichs, K., Sozialraum-
orientierung und Sozialraumbudgetierung — Das Osnabriicker Modell, ZKJ 2010, 344; Miinder, J., Wieder
einmal Sozialraumorientierung auf dem rechtlichen Priifstand, JAmt 2011, 69. Dem folgt auch der Deut-
sche Verein, vgl. GA 2/11u. 8/11 vom 8.11.2011, Zur Zuldssigkeit von Kontingentvereinbarungen zwi-
schen Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe und freien Einrichtungstrdgern, NDV 2012, 89-91.
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3.2.2 Zustimmung zur SRO mit unterlegtem Budget

Vereinzelt wurde ein Sozialraumbudget auf Basis des bestehenden Rechts fiir zulédssig gehal-
ten’?. Die entsprechenden Argumente iiberzeugen jedoch nicht. Wie Bundesverfassungs-
gericht’! und Bundesverwaltungsgericht’? richtig und seit langem vertreten, kénnen sich frei-
gemeinniitzige Trager auf Art. 12 GG berufen. Und wie sollte man einen Eingriff in die Berufs-
ausiibungsfreiheit unterlegener freier Triger bezweifeln, wenn er doch durch ein Sozialraum-
budget gerade bezweckt ist? Die erwihnte Rechtsprechung” ldsst sogar faktische und mittelba-
re Beeintrachtigungen der Berufsausiibungsfreiheit fiir einen Eingriff ausreichen, wenn die be-
treffende hoheitliche MaBinahme eine deutlich erkennbare berufsregelnde Tendenz aufweist.
Die Annahme von blo vorbereitenden Handlungen durch die Einfiihrung einer sozialrdumli-
chen Steuerung wirkt in diesem Zusammenhang arg konstruiert.

Schlieflich bietet die entsprechende Kritik auch noch einmal Anlass, auf einen Grundsatz
des deutschen Haushalts- und Verfassungsrechts hinzuweisen: Haushaltsrecht entfaltet keine
AuBenwirkung. ,,.Der Haushaltsplan ist unter das Recht subordiniert.“’# Mit anderen Worten:
Rechtsanspriiche diirfen nicht budgetiert werden. Die Idee einer ,,Integration von Haushalts-
und Leistungsrecht kommt zwar den Bediirfnissen der kommunalen Finanzpolitik entgegen,
liest aber gegen den Wortlaut und Dogmatik in jeden unbestimmten Rechtsbegriff des Sozial-
rechts einen Finanzierungsvorbehalt hinein. Sie stellt damit das Leistungsspektrum (auch) der
Kinder- und Jugendhilfe zur Disposition der Haushaltspolitik. Wer die Gewéahrung von Rechts-
anspriichen fiir eine Sicherung der Rechtsposition der Betroffenen hilt, kann dies nicht fiir
iiberzeugend halten.

Diesen rechtsstaatlichen Bedenken, die in ihrem Kern auf die Etablierung des Rechtsan-
spruchs auf Fiirsorgeleistungen durch die Rechtsprechung des BVerwG 1954 zuriickgehen’>, ist
von Seiten der Sozialraumreformer nie etwas anderes entgegengesetzt worden als Unverstand-

70 Stihr, A., Juristische Grundlagen fiir die sozialpddagogische Diskussion um Sozialraumorientierung, in:
Budde/Friichtel/Hinte (Hrsg.) (Anm. 32); Nellissen, G., Sozialraumorientierung im aktivierenden Sozial-
staat, Baden-Baden 2005. Merkwiirdigerweise benennt die Verfasserin die strukturellen Probleme der
Budgetsteuerung durchaus, ordnet dann aber ihre Uberlegungen dem stereotypen Einwand der Haushalts-
politiker unter, Leistungen miissten bezahlbar bleiben. Dieser Einwand wird der Sozial- und Familienpoli-
tik entgegengehalten, seit es sie gibt; rechtlich ist er ohne Bedeutung.

71 BVerfG NJW 2004, 1648.

72 BVerwGE 95, 15 (20).

73 vgl. BVerfG NJW 2005, 273 (274); BVerfGE 46, 120 (137); 82, 209 (223f.); BVerwG, Urteil vom
13.5.2004, Az. 3 C 45.03, NJW 2004, 3134; BVerwGE 121, 23 (27); 89, 281 (283). Diese Rechtsprechung
hat sich zur sog. , Krankenhausbedarfsplanung entwickelt und diirfte auf die Planungs- und Gesamtver-
antwortung im Bereich der Jugendhilfe iibertragbar sein.

74 Vgl. nur Stern, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, Miinchen 1980, S. 1209.

75 ,,Der Einzelne ist zwar der offentlichen Gewalt unterworfen, aber nicht Untertan, sondern Biirger. Darum
darf er nicht lediglich Gegenstand staatlichen Handelns sein. Er wird vielmehr als selbststandige sittlich
verantwortliche Persénlichkeit und deshalb als Tréger von Rechten und Pflichten anerkannt. Dies muss
besonders dann gelten, wenn es um seine Daseinsmoglichkeit geht. (...) Die unantastbare, von der staatli-
chen Gewalt zu schiitzende Wiirde des Menschen verbietet es (...), ihn lediglich als Gegenstand staatli-
chen Handelns zu betrachten, soweit es sich um die Sicherung des ,notwendigen Lebensbedarfs’, (...) also
seines Daseins iiberhaupt handelt.“ — BVerwGE 1, 159-163. Diese Entscheidung fiihrte zur Normierung
eines Rechtsanspruchs auf Sozialhilfe in § 4 BSHG und hatte erhebliche Strahlkraft fiir das gesamte Fiir-
sorgerecht.
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nis’® sowie der Vorwurf, aus juristischer Borniertheit innovative Hilfen fiir Familien, Kinder
und Jugendliche verhindern zu wollen”’.

3.2.3 Anwendbarkeit des Vergaberechts?

Sozialraumbudgets werfen in rechtlicher Hinsicht die Frage auf, ob mdglicherweise Vergabe-
recht anzuwenden ist. Im Unterschied zur Entgeltfinanzierung im jugendhilferechtlichen Drei-
eck, bei der der offentliche Trager den Leistungsberechtigten von einer Zahlungspflicht frei-
stellt, die origindr zwischen diesem und dem Leistungserbringer entstanden ist, entsteht die
Leistungspflicht bei einem Budget origindr zwischen offentlichem Triger und Leistungser-
bringer — dies entspricht der ,klassischen® Interessenlage bei 6ffentlichen Beschaffungen: der
Staat kauft sich Waren oder Leistungen verfahrt damit nach seinem Willen, gibt diese geldwer-
ten Giiter ggf. an Private weiter.

Soweit die Finanzierung einer sozialen Dienstleistung im jugendhilferechtlichen Dreieck er-
folgt, unterfillt sie nicht der Richtlinie 2014/24/EU, die ein vereinfachtes Vergabeverfahren er-
Offnet. Denn hier wird nicht die Beschaffung der Leistung vertraglich vermittelt — weder gene-
rell noch im Einzelfall. Kostenzusage und Entgeltvereinbarung sind keine entgeltlichen Vertra-
ge im vergaberechtlichen Sinne, weil sie nicht Leistung und Gegenleistung synallagmatisch
verkniipfen.”® Diese Auffassung ist in einem Verfahren durch das OVG Miinster ausdriicklich
bestitigt worden’, in dem es um die Ausschreibung von sozialpidagogischer Familienhilfe
durch den Kreis Steinfurt im Rahmen eines Sozialraumbudgets ging. Dies ist iiberzeugend, al-
lerdings nicht unbestritten.80

Insoweit zutreffend erscheint hier die Uberlegung von Luthed!, der ebenfalls eine ausschlie-
Bende Alternativitdt der Finanzierungswege annimmt: Wenn ndmlich im sozialrechtlichen
Dreieck finanziert wird, fehlt es an einer Selektivitit der Verwaltungsentscheidung i.S.d. Richt-
linie 2014/24/EU: es konnen grundsitzlich alle Anbieter am Markt sozialer Dienstleistungen
teilnehmen. Andererseits meint Luthe, und da ist ihm nicht zu folgen, die 6ffentlichen Trager
der Jugendhilfe hédtten in Art. 28 Abs. 2 GG, der Garantie kommunaler Selbstverwaltung, eine

76 Richtig Wohlfahrt, N., Neue Subsidiarititsprinzip — Welfare mix — Neue Subsidiaritit, TuP 2015, 329.

77 Vgl. Hinte (Anm. 32), S.15 gegen das Rechtsgutachten von Miinder (Anm.5), oder Noack (Anm.2),
S. 179 gegen einen Beitrag des Verfassers u.a., in dem die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte gegen
die SRO im LK Osnabriick wiedergegeben werden. Im dortigen Vertragswerk war die Mdoglichkeit einer
Einflussnahme freier Triger auf die Entscheidungen des ASD durch gemeinsame Entscheidungsstrukturen
angelegt; und dies reicht fiir einen Grundrechtseingriff — auf den es in diesem Zusammenhang alleine an-
kam — aus.

78 Neumann, V./Bieritz-Harder, R., Vergabe offentlicher Auftrdge in der Sozial- und Jugendhilfe?, RsDE 48
(2001), 1; Neumann, V./Nielandt, D./Philipp, A., Erbringung von Sozialleistungen nach Vergaberecht?,
Baden-Baden 2004, S. 58 f. Ebenso VG Miinchen, Urteil vom 30.4.2014, Az. M 18 K 12.6299, Sozialrecht
aktuell 2015, 83. Unklar Engler; U., Die Leistungserbringung in den Sozialgesetzbiichern II, II, VIII und
XII im Spannungsverhdltnis zum europdischen und nationalen Vergaberecht, Baden-Baden 2010,
S. 132 {f., die das Vorliegen eines ,,0ffentlichen Auftrags® bejaht, aber in der Folge dann das Vorliegen ei-
nes Synallagmas verneint.

79 OVG Miinster, Beschluss vom 18.3.2005, Az. 12 B 1913/04, ZfJ 2005, 284-285.

80 Fiir eine Anwendung des Vergaberechts etwa Kingreen T., Vergaberecht und Verfahrensgerechtigkeit in
der jugend- und sozialhilferechtlichen Leistungserbringung, VSSR 2006, 369-397; ebenso Rixen, S., Ver-
gaberecht in der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), SDSRV 60 (2010), 69-83; Nellissen (Anm. 70),
S. 93 ff.

81 Luthe, E.-W., Die Vergabe sozialer Dienstleistungen nach § 130 GWB, SGb 2016, 489.
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hinreichende Rechtsgrundlage fiir ein sehr weites Auswahlermessen hinsichtlich der Wahl der
Finanzierungsform. Dies ist wohl eine Uberdehnung des Art. 28 Abs. 2 GG, die von der teleo-
logischen Bemiihung zeugt, angebotssteuernd einem behaupteten , Wildwuchs von Anbietern ‘82
entgegenzuwirken.

Daran dndert sich auch nichts, wenn man die Sondervorschrift des § 36a Abs.2 SGB VIII
betrachtet, in dem die unmittelbare Inanspruchnahme von niedrigschwelligen Leistungen und
deren Finanzierung geregelt wird. Sieht man sich eine solche Vereinbarung fiir Erziehungsbera-
tungsstellen® an, wird dort weder ein Leistungskontingent vereinbart, noch die exklusive Zu-
ordnung eines Gebietes mit Ratsuchenden zugewiesen und dafiir ein konkretes Entgelt gezahlt.
Dies wire auch mit der Gewahrleistungsverantwortung des § 79 SGB VIII, iiber den die Parti-
zipationsrechte der Berechtigten Einzug halten — Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII), plu-
rales Angebot (§ 3 SGB VIII), partnerschaftliche Zusammenarbeit mit und institutionelle Sub-
sidiaritdt der freien Jugendhilfetrager (§ 4 SGB VIII) — nicht zu vereinbaren. Es kann also im
Rahmen des § 36 a SGB VIII niemals um eine exklusive Auswahlentscheidung gehen, sondern
immer nur um eine ,,Abkiirzung des Verfahrens* inhaltlich-fachlich: des Hilfeplanverfahrens
des § 36 SGB VIII; finanziell-organisatorisch: der Kostenzusage fiir die Abrechnung im Einzel-
fall. Vereinbarungen sind vielmehr mit allen interessierten Leistungserbringern abzuschlie3en,
wobei das wirtschaftliche Risiko der Auslastung dann beim Leistungserbringer verbleibt.

Aus allem folgt jedoch: Wer die Anwendung des Vergaberechts im Bereich rechtsanspruchs-
gestiitzter Leistungen im Kinder- und Jugendhilfe will, muss sich um eine Gesetzesidnderung
bemiihen. Diese miisste dem oOffentlichen Trager ermdglichen, von der Finanzierung im Drei-
eck Abstand zu nehmen, also etwa so, wie es 2016 im Gesetzgebungsverfahren versucht wur-
de?*. Rechtspolitisch erscheint dies jedoch wenig sinnvoll.

Ebenfalls nicht anwendbar diirfte Vergaberecht bei der Finanzierung objektiver Rechtsver-
pflichtungen durch Subventionsverwaltungsakte sein, denn dann geht die Spezialregelung in
§ 74 SGB VIII vor. Insbesondere fehlt es auch hier regelméfig an einem o6ffentlichen Auftrag
i.S.d. § 99 GWB?3.

Anders sieht es bei objektive Rechtsverpflichtungen aus, die durch 6ffentlich-rechtliche Ver-
trage finanziert werden sollen. Denn dann liegt ein 6ffentlicher Auftrag im Sinne eines synal-
lagmatischen Beschaffungsvertrages vor, der also nicht einer blolen Dienstleistungskonzession
entspricht. Dann muss, wenn der Schwellenwert von gegenwirtig 750.000 EURS®® iiberschritten
wird, dffentlich ausgeschrieben werden.

82 Luthe (Anm. 81). Dementsprechend fand sich in der Entwurfsfassung des ,,Gesetzes zur Starkung von
Kindern und Jugendlichen vom 7.6.2016 die Formulierung: ,Die Neuerungen in den §§ 76 a, 78 b und 79
gewihrleisten eine Flexibilisierung der Finanzierungsformen, sie schaffen Rechtssicherheit und schaften
eine Moglichkeit der Anbieterkreisverkleinerung.

83 Vgl. hierzu etwa BKE, 71J 2002, 97.

84 Vgl. Entwurfsfassung des ,,Gesetzes zur Stirkung von Kindern und Jugendlichen* vom 7.6.2016; Hin-
richs/Gerlach (Anm. 20).

85 Miinder u.a. FK-SGB VIII (Anm. 11), vor Kap 5, Rn. 13; vgl. hierzu Hinrichs (Anm. 5), S. 29 f. mit weite-
ren Einzelheiten (allerdings zur Rechtslage vor Novellierung des Vergaberechts 2014).

86 Art. 741.V.m. Art. 4 d) Richtlinie 2014/24/EU, §§ 106 Abs.2 Nr. 1; 130 Abs. 1 S. 1 GWB. Vgl. auch hier-
zu Hinrichs (Anm. 5), S. 30 f. mit weiteren Einzelheiten.
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3.2.4 Die ,Sozialrdumlichen Hilfen und Angebote (SHA)‘ der Freien und Hansestadt Ham-
burg

Hamburg hatte bei seinem Reformprojekt der sog. ,Sozialrdumlichen Hilfen und Angebote
(SHA) * bereits Lehren aus der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung gezogen und versucht,
den entwickelten Grundsitzen dadurch auszuweichen, dass Hilfemaflnahmen, die in verein-
fachter Form einer HzE entsprechen sollten (ndmlich die sog. ,verbindlichen Einzelhilfen‘, die
einer Sozialpddagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII nachgebildet waren), nicht mehr
den §§ 27 ff. SGB VIII zugeordnet werden, sondern den offenen Angeboten nach den §§ 11, 13,
16 ff. SGB VIII. Hierdurch versprach man sich eine Reduzierung von Fallzahlen und Kosten
der HzE, indem die entsprechenden Ersatzleistungen im Wege von Zuwendungen (§ 74
SGB VIII) bzw. Leistungsvertrigen (§ 77 SGB VIII) erbracht werden sollten. Nach diesen Vor-
schriften konnen Budgets relativ einfach umgesetzt werden, da § 74 Abs.3 SGB VIII einen
ausdriicklichen Haushaltsvorbehalt aufweist, bzw. von § 77 SGB VIII gar keine inhaltlichen
Vorgaben gemacht werden. Im Ergebnis lduft dies freilich auf eine Budgetierung von Rechtsan-
spriichen heraus — was vom VG Hamburg zutreffend erkannt wurde®’.

Die Ablehnung durch das Hamburger Verwaltungsgericht betraf nur den ,Etikettenschwin-
del‘ durch die ,verbindlichen Einzelhilfen‘ sowie bestimmte Teile der ,Frithen Hilfen¢ die im
Ergebnis zu der Budgetierung von Rechtsanspriichen gefiihrt hiitten. Im Ubrigen aber, auch
dies geht aus der Entscheidung hervor, konnen sozialrdumliche Hilfen als Ergidnzung und im
Vorfeld von Hilfen zur Erziehung selbstverstindlich auf die §§ 11, 13, 16 SGB VIII gestiitzt
werden und selbstverstindlich auch im Wege von Zuwendungen finanziert werden.

3.2.5 Rechtsgutachten des DIJuF

Ein Jahr vor der Hamburger Entscheidung erschien ein Rechtsgutachten, welches das Deutsche
Institut fiir Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) im Auftrag der Lander Bayern, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erstattet hat.88 Auch dieses Rechtsgutachten ermdg-
licht im Ergebnis sozialrdumliche Handlungsformen, verteidigt aber auch den Rechtsanspruch-
scharakter von HzE. Zur Abgrenzung zwischen Entgeltfinanzierung im Dreieck und von Zu-
wendungsfinanzierung gem. § 74 SGB VIII bzw. von Beschaffungsvertrigen andererseits wird
— wie nach der hier vertretenen Auffassung — auf die durch die Erforderlichkeit der Aufstellung
eines Hilfeplans als Indikator fiir die Intensitdt und Verbindlichkeit einer Hilfe abgestellt. Da-
nach ergibt sich, dass

— niedrigschwellige, sozialraumorientierte Angebote nach § 16 SGB VIII ohne Bewilligungs-
entscheidung des Jugendamtes moglich und nicht im sozialrechtlichen Dreiecksverhiltnis zu
finanzieren sind, wobei allerdings darauf zu achten sei, , dass die Etikettierung als ,16er-
Leistung * nicht der Verfahrensanordnungen in § 36 SGB VIII dient. Von einer solchen unzu-
ldssigen Einordnung in § 16 SGB VIII wird dann auszugehen sein, wenn die Leistung wegen
Intensitdit sowie Adressat/inn/enkreis in ihrer Ausgestaltung und in ihren Qualitdtsanforde-
rungen den Leistungen aus dem Katalog der §§ 27 ff- SGB VIII entspricht. “®

87 VG Hamburg (Anm. 7); vgl. zum Ganzen auch Hinrichs (Anm. 5).
88 Meysen/Beckmann/Reif3/Schindler (Anm. 5).
89 Meysen/Beckmann/Reifs/Schindler (Anm. 5), Rn. 122.
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— niedrigschwellige, sozialraumorientierte Angebote nach §§ 27 ff. SGB VIII ohne Bewilli-
gungsentscheidung des Jugendamtes im Rahmen des § 36a Abs.2 SGB VIII moéglich und
nicht im sozialrechtlichen Dreiecksverhiltnis zu finanzieren sind. Dabei miissen die Hilfen
im Ergebnis der Erziechungsberatung dhnlich sein und es darf keine Hilfeplanung nach § 36
Abs. 2 S. 1 SGB VIIII vorzunehmen sein; was dann der Fall ist, wenn die Hilfe iiber eine 1an-
gere Dauer zu leisten ist. Da die SPFH nach § 31 S.2 SGB VIII ,,in der Regel auf lingere
Zeit angelegt* ist, kann SPFH nicht gem. § 36 a Abs. 2 SGB VIII auf3erhalb des sozialrechtli-
chen Dreiecksverhiltnisses organisiert und finanziert werden®.Auch hier gilt allerdings:
,,Das Absehen von einer Einzelfallentscheidung — und somit einer Aktivierung des jugendhil-
ferechtlichen Dreiecks — hat jedenfalls dann Grenzen, wenn damit die Umgehung der beson-
deren gesetzlichen Verfahrens- und Finanzierungsvorgaben intendiert ist. ““!

Diese Feststellungen sind eigentlich eindeutig, und sie decken sich mit den Uberlegungen, die
das VG Hamburg zu einer Ablehnung des Hamburger Reformvorhabens bewogen haben. Da-
her sind die Relativierungen dieser Entscheidung seitens eines der Verfasser des Gutachtens,
Meysen namlich?2, nicht ganz verstindlich und betreffen auch nur Randbereiche der Entschei-
dungsgriinde. Im Kern aber bleibt festzuhalten, dass das VG Hamburg mit seiner Warnung da-
vor, dass Rechtsanspruchsleistungen nicht pauschal finanziert werden diirfen, den Nagel auf
den Kopf getroffen hat.

4 Erste empirische Untersuchungen zur Wirkung von SRO
4.1 Hamburg

Die Hamburger — qualitative — Studie von 20163 stellt die Frage, ob durch die Sozialrdumliche
Umsteuerung in Hamburg die Hilfen verbessert werden konnten. Ein erster Zugang zum Feld
wurde durch Expertlnnen-Interviews gewonnen. Dabei duBerten sich die Professionellen, die
bei Hamburger ASDs und freien Trdgern beschéftigt waren, durchweg positiv liber praventives,
sozialrdumliches Handeln, sofern es finanziell gut ausgestattet sei. Problematisch wird die Ver-
kniipfung mit dem Ziel der Einsparungen bei HzE gesehen. Aus der Perspektive der Fachkrifte
im ASD wird ferner kritisch angemerkt, die Freien Trdger wiirden sich Projekte zum eigenen
Selbsterhalt zurechtstricken; aus der Perspektive der freien Triager wird genau der spiegelbildli-
che Verdacht geduBlert, der ASD wiirde Hilfen wegen des dahinterstehenden Kostenstandpunk-
tes ggf. zusammenstreichen. Es herrsche also, so die Studie weiter, wechselseitiges Misstrau-
ens, das jedoch von 6ffentlichen und freien Tragern zugleich auch beklagt und durch bessere
Kooperationsarbeit bekdmpft werde.

In der eigentlichen Studie wurden 14 Professionelle und 14 Adressat Innen auf ihre Erfah-
rungen mit den neuen Hilfetypen hin befragt. Die Fachkréfte waren sdmtlich bei freien Tragern
beschiftigt und waren an SHA-Projekten beteiligt, die Unterstiitzung fiir Familien anboten; die
Intensitét reichte von offenen Sprechstunden bis zu aufsuchender Familientherapie. Die Betrof-

90 Meysen/Beckmann/Reif3/Schindler (Anm. 5), Rn. 110 ff.

91 Meysen/Beckmann/Reif3/Schindler (Anm. 5), Rn. 132.

92 Meysen, T, Anmerkungen zu VG Hamburg Urteil vom 10.12.2015, Az. 13 K 1532.12, JAmt, 2016, 272.

93 Diissler, U./Hagen, J./Weber, J., Sozialrdumliche Hilfen und Angebote (SHA) in Hamburg auf dem Priif-
stand, np 2016, 394.
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fenen wurden bei der Organisation von Gebrauchsgegenstinden unterstiitzt und zu Behdrden-
gingen begleitet, um Leistungsanspriiche durchzusetzen. Es handelte sich weiter um Gruppen-
angebote wie Miitter- oder Elterngruppen, -friihstiicke, -cafés, Médchen- oder Schiilergruppen,
Kochgruppen, kulturelle oder Freizeitangebote, Deutschkurse und Beratungsrunden fiir Lehrer.

Die Fachkréfte beurteilen dabei positiv die Flexibilisierung der Hilfe, die Entbiirokratisie-
rung und Prisenz der Hilfe ohne vorgeschaltetes langwieriges Bewilligungsverfahren, die
Moglichkeit der anonymen und kostenfreien Inanspruchnahme. Insgesamt wird die Freiwillig-
keit als wesentliches Konstruktionselement der SHA hervorgehoben. Bei komplexeren Be-
darfslagen, insbesondere in Multiproblemfillen kimen die SHA jedoch an ihre Grenzen. Kri-
tisch werden auch die sog. ,Verbindlichen Einzelhilfen® gesehen, die explizit als Ersatz fiir HZzE
konzipiert wurden. Argument ist hier vor allem, dass die freien Tréger sich z.T. wie eine Unter-
abteilung des Jugendamtes behandelt fithlen, dadurch Vertrauenskonflikte mit ihren KlientIn-
nen bekdmen und letztlich Probleme bewiltigen sollten, die in diesem Hilfesetting so nicht zu
16sen seien.

Die Adressatlnnen duBlern sich grundsétzlich positiv iiber den pragmatischen Ansatz der Hil-
fe und die vor allem gesehene einfache Zugang und die Freiwilligkeit des Settings, die gegen
klassische HZE gehalten wird. Bevormundung und Druck durch das JA seien hier weniger pra-
sent, sodass man auch bereit sei, selber mehr mitzumachen. Teilweise wird gleichwohl auch
der Wunsch nach intensiverer (psychologischer) Beratung geduflert.

4.2 Bremen

Die Bremer Studie begleitete das Projekt Erziehungshilfe, Soziale Pravention und Quartiersent-
wicklung (ESPQ) von 2011-2014%¢. Das Modellprojekt in Bremen-Walle wurde unter der
Uberschrift Sozialraumorientierung eingefiihrt, hat jedoch einen anderen Ansatz: Eine Erho-
hung der ASD-Stellen im betroffenen Stadtteil um sechs Stellen bei gleichzeitiger intensiver
Schulung der bereits vorhandenen und neu hinzugekommenen Fachkréfte nach den fachlichen
Prinzipien der SRO (vgl. oben unter II. 3): Orientierung am Willen der Adressatlnnen, Sozial-
rdumliches Fallverstehen, niedrigschwelliger Zugang, mehr Fallunspezifische Arbeit). Es wur-
den also die Auswirkungen von zwei kommunalen Investitionen untersucht.

Dabei wurde erfasst, wie viele Neufélle mit Klarungsbedarf auftreten, wie viele Fille, die
Kosten verursachen, vorhanden sind, wie viele Beratungsfille es gibt und wie viele Félle abge-
schlossen wurden.

Dabei war festzustellen, dass der Einsatz ambulanter Maflnahmen sank, wihrend die Bera-
tungen durch das Team anstiegen, dass insbesondere die SPFH riicklaufig war und eine Zunah-
me von sog. ,,Insbesondere“-Hilfen nach § 27 Abs.2 SGB VIII zu verzeichnen ist. Die statio-
nidren Leistungen blieben im Wesentlichen stabil. Insgesamt ergab sich ein leichter Kostenriick-
gang, der die Investitionskosten iibersteigt. Inzwischen ist das Modellprojekt unter dem Namen
JuWe auf ganz Bremen ausgeweitet worden?>.

94 Olk, T./Wiesner, T, Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt ,,Erziehungs-
hilfe, Soziale Pravention und Quartiersentwicklung (ESPQ), 2011-2014, Halle (Saale).

95 Diener, R., Die Lebenswelt der Familie als Basis: Weiterentwicklung der Jugendhilfe in Bremen, Archiv
fiir Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit 1/2018, 72.
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4.3 Schlussfolgerungen

In Hamburg wie in Bremen sind positive Effekte auf die Fachlichkeit der Jugendhilfe durch die
Reformbestrebungen zu verzeichnen. Diese positiven Effekte sind jedoch nur zum Teil Folge
dessen, was in der Fachdiskussion unter dem Titel Sozialraumorientierung gefasst wird. In
Hamburg wie in Bremen ist schlicht eine bessere finanzielle Ausstattung des ASDs und eine
grofere Verfiigungsbandbreite durch dessen Fachkrifte zu verzeichnen; dessen Arbeit zuvor
durch immer weitere Einsparwellen fachlich unterminiert worden war. In Hamburg geschah
dies mit der expliziten Verkniipfung von SHA-Projekten mit der durch sie erhofften Absenkung
der Fallzahlen im Bereich der ambulanten HzE%. In Bremen geschah dies ohne diese explizite
Verkniipfung, aber mit dem erfreulichen Resultat, dass tatsdchlich weniger intensivere Hilfen,
insbesondere SPFH notwendig waren. Dass komplizierte, sog. Multiproblem-Bedarfe mogli-
cherweise ungedeckt bleiben, wird in der Hamburger Studie problematisiert, insbesondere hin-
sichtlich der ,verbindlichen Einzelhilfen‘, in der Bremer Studie nicht. Das solche Phdnomene
in Hamburg eher auftreten kdnnen als in Bremen, klért sich vor diesem Hintergrund leicht auf:
Das Bremer Angebot ist ein zusitzliches, die HzE-ergdnzendes, das Hamburger Angebot ein
HzE-ersetzendes.

Erfreulich und fiir die Adressatlnnen sicher spiirbar ist der pragmatische Ansatz der Hilfen,
der fiir sie tatsdchlich einen stirker akzentuierten Angebotscharakter aufweist. Dies zeigt aber
nicht eine groflere Wirkkraft des Konzeptes ,Sozialraumorientierung® gegeniiber den Hilfen zur
Erziehung, sondern nur, wie sehr Hilfe zur Erziehung und ihre Organisation als einer gemein-
samen Aufgabe von 6ffentlichen und freien Trigern durch den Kostenstandpunkt einer ambi-
tionierten deutschen Sozial- und Familienpolitik verballhornt worden ist. Erst vor diesem Hin-
tergrund erscheinen nun diese Initiativen als eine Verbesserung.

5 Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung

Unter diesem Stichwort wird seit etwa 2011 in der Fachoffentlichkeit dariiber gestritten, ob und
wenn ja, welcher Paradigmenwechsel nach nun fast 30 Jahren SGB VIII notwendig geworden
ist. Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, dass bei dieser Frage der Haushaltsstandpunkt der
Kommunen die Richtschnur vorgibt und die Fachlichkeit unter die Réder zu geraten droht.

Dabei wird sich die Verheilung der Sozialraumorientierung, ndmlich eine bessere Jugendhil-
fe, die weniger kostet, nicht erfiillen. Sie gleicht der unmdglichen Quadratur des Kreises. Sozi-
alraumorientierung wird etwas ganz anderes leisten: die Unterordnung fachlicher Kriterien der
Sozialen Arbeit unter Zwecksetzungen wie Drangsale eines ,wohlwollenden Verwaltungshan-
delns‘®7 durch eine deutliche Reduzierung der Rechtsbindung.

Zielfithrend fiir eine Weiterentwicklung der HzE wéren sieben Punkte:

Erstens bedarf es einer stdrkeren rechtlichen Verbindlichkeit offener Angebote fur die 6ffent-
lichen Jugendhilfetréger: es miisste unmoglich gemacht werden, dass sie sich mit einem Hin-
weis auf blof3 ,freiwillige Leistungen® aus der Verantwortung stehlen. Dies wire durch entspre-
chende Formulierungen im Gesetzestext deutlich zu machen.

96 BASFI (Anm. 33), S. 10. Wobei nach dem Kenntnisstand des Verfassers das dort geregelte Junktim zwi-
schen Mittelzuweisung und einer Absenkung der Fallzahlen im Bereich der ambulanten HzE in der Praxis
aufler einer gednderten Verfligungspraxis zu keinen Konsequenzen fiihrte.

97 Vgl. Wohlfahrt (Anm. 76), S. 329.
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Zweitens miissten die HzE von biirokratischen Hiirden befreit werden; einerseits richtet sich
auch dies an den Gesetzgeber, der etwa weiter klarstellen konnte, dass eine geeignete HzE auch
in einem Gruppenangebot bestehen kann und dass auch alltagspraktische Hilfen (z.B. Hausauf-
gabenhilfen) verfiigt werden konnen. Andererseits richtet sich diese Forderung an die Kommu-
nalverwaltung, die die finanziellen und verwaltungstechnischen Freirdume fiir eine fachlich gu-
te Soziale Arbeit mit Familien sicherstellen muss.

Drittens muss ernsthaft dartiber nachgedacht werden, ob die Finanzierung der Kommunen so
bleiben kann, wie sie ist, wenn durch die Unterschiedlichkeit der finanziellen Ausstattung in
armen Kommunen der eine und in reichen Kommunen der andere fachliche Standard gilt.
Viertens wire es eine Aufgabe fiir den Gesetzgeber, ombudschaftliche Strukturen zu schaffen,
die freilich unabhéngig gegeniiber der Kommunalverwaltung sein miissten, um Interessenkolli-
sionen zu verhindern. Modell wire etwa der Landesdatenschutzbeauftragte, der wie ein Richter
nur der Dienst- nicht aber der Rechts- und der Fachaufsicht unterliegt.

Fiinftens bleibt zivilgesellschaftlich weiterhin Bedarf fiir die sich gegenwértig weiter vernet-
zenden und organisierenden Rechtshilfefonds und freien Ombudsstellen, die im Einzelfall Pro-
zesskosten iibernehmen und Kontakte zur Anwaltschaft vermitteln konnen.

Sechstens sollten sich die freien Trdger ihre sozialanwaltschaftliche Rolle nicht durch die 6f-
fentliche Polemik abkaufen lassen. Sie miissen fiir die RechtméafBigkeit der Verhéltnisse streiten
und diirfen sich nicht selbst zum Erfiillungsgehilfen der 6ffentlichen Trager degradieren.
Siebtens miissen die Studienkapazitiiten an den FHs bzw. HAWs ausgebaut werden, um genii-
gend Menschen fiir die Soziale Arbeit zu gewinnen. Dabei sollte die Rechtsausbildung beriick-
sichtigen, dass die Gewihrung, Organisierung und Finanzierung sozialer Dienstleistungen
komplex ist und zu den groften Streitpunkten der beruflichen Praxis gehdrt. Wir brauchen So-
zialarbeiterInnen, die eine groBere Sicherheit im Umgang mit den einschlégigen Rechtsgrund-
lagen haben, um eine schematische Rechtsanwendung zu verhindern.

Verf.: Dr. Knut Hinrichs, Fettstr. 15, 20357 Hamburg, Jurist und Professor an der HAW Ham-
burg, Fakultit Wirtschaft & Soziales, Department Soziale Arbeit, Jugendhilfe- und Familien-
recht, E-Mail: email@knuthinrichs.de, www.knuthinrichs.de

216.73.216.35, am 18.01.2026, 20:37:19. © Inhatt.
untersagt, Nutzung des Inhaits Im foir oder In



https://doi.org/10.5771/0034-1312-2018-2-176

	1 Einführung
	2 Jugendhilferechtliche Vorgaben, Rechtspraxis und die Rezepte der Sozialraumreformer
	2.1 Rechtliche Vorgaben des SGB VIII zu Leistungsgewährung und -erbringung bei Hilfe zur Erziehung und offenen Angeboten
	2.1.1 Lebensweltorientierung und Steuerung durch Recht
	2.1.2 Leistungsrecht
	2.1.3 Leistungserbringungsrecht

	2.2 Die mangelhafte Rechtspraxis als Bezugspunkt für die Sozialraumreformer
	2.2.1 Der Paukenschlag der Sozialraumorientierung
	2.2.2 Probleme des Leistungsrechts
	2.2.3 Probleme des Leistungserbringungsrechts

	2.3 Die Kritik der Sozialraumreformer an dieser Rechtspraxis, ihre Rezepte und ihre Logik
	2.3.1 HzE zu bürokratisch und hochschwellig
	2.3.2 HzE zu teuer
	2.3.3 HzE ist nicht bedarfsgerecht
	2.3.4 Leistungserbringer zu egoistisch
	2.3.5 Die Lösung: Budget- statt Entgeltfinanzierung

	2.4 Sachliche Paradoxien, politische und finanzielle „Sachzwänge“ – wovon die Sozialraumreformer nichts wissen wollen

	3 Jugendhilferechtliche Diskussion zur Sozialraumorientierung
	3.1 Die Haltung der Rechtsprechung zur Sozialraumorientierung
	3.2 Die rechtliche Debatte zur Sozialraumorientierung
	3.2.1 Ablehnung der SRO mit unterlegtem Budget
	3.2.2 Zustimmung zur SRO mit unterlegtem Budget
	3.2.3 Anwendbarkeit des Vergaberechts?
	3.2.4 Die ‚Sozialräumlichen Hilfen und Angebote (SHA)‘ der Freien und Hansestadt Hamburg
	3.2.5 Rechtsgutachten des DIJuF


	4 Erste empirische Untersuchungen zur Wirkung von SRO
	4.1 Hamburg
	4.2 Bremen
	4.3 Schlussfolgerungen

	5 Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung

